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Digitalisierung  
als Chance

Stadtgesellschaft, Wirtschaftsbetriebe und 
Verwaltung stehen gleichermaßen vor der großen 
Aufgabe, Zukunft auch digital zu gestalten. Was 
ist möglich, was wünschenswert? Lassen wir uns 
bald von „Chatbots“ rund um die Uhr Fragen nach 
Bäderöffnung, lästigen Formularen oder freien 
Kitaplätzen beantworten? Die technische 
Revolution der Digitalisierung als Chance zu 
nutzen anstatt als Bedrohung zu sehen, ist eine 
Aufgabe, der sich die Stadt Bamberg mit hoher 
Priorität widmet. Die Entwicklung einer „Digitalen 
Agenda“ war daher Thema einer Informationsver-
anstaltung in der VHS.
  Mehr zum Thema auf S. 3.
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Welterbe. Untere Mühlbrücke 5, 96047 
Bamberg, lautet eine Adresse, die es erst 
seit Kurzem gibt, die aber in den kom-
menden Monaten viel Besuch erhalten 
wird. Am 29. April wird dort die offizielle 
Eröffnung des neuen Welterbe-Besu-
cherzentrums gefeiert. Schon Anfang 
April ist die Dienststelle des Zentrums 
Welterbe Bamberg (ZWB) in das schmu-
cke neue Gebäude umgezogen.     

DasTeamumLeiterinPatricia
AlberthhatdieUmzugskar-
tonsinzwischenwiederausge-
packtundarbeitetnununter

demDachdeszukünftigen
Besucherzentrums.Unddas
istwörtlichzunehmen,denn
dieneuenBüroräumebefinden
sichimoberstenStockinder
rechtspitzenDachschräge.
AuchwenndieAussichtvom
BüroderWelterbemanagerin
aufdasAlteRathauseinzigar-
tigist,vielZeitwirdsienicht
haben,umausdemFensterzu
schauen.Schließlichbefindet
mansichimEndspurtzurgro-
ßenEröffnungsfeierdesneuen
Welterbe-Besucherzentrums
am29.April,dasdannab30.

AprilbeifreiemEintrittseine
TürenfürdieAllgemeinheit
öffnenwird.

WenigeWochenvorderEröff-
nungstattetenOberbürger-
meisterAndreasStarkeund
BürgermeisterDr.Christian
Langezusammenmitden
MitgliederndesStadtratsdem
zukünftigenWelterbe-Besu-
cherzentrumeinenBesuchab.
WelterbemanagerinPatricia
Alberthbeleuchtetewährend
derFührungdieInhalteund

denaktuellenStandderim
AufbaubefindlichenAusstel-
lung.ImBesucherzentrum
sollensichEinheimischewie
GästebaldeinenerstenÜber-
blicküberdieWelterbestätte
„AltstadtvonBamberg“ver-
schaffenundderenkulturelle,
historischeundgeografische
Facettenerfahrenkönnen.
DieBesonderheitendesOrtes
werdenindeninternationalen
UNESCO-Kontexteingebettet
undBesucherfürdieBelange
desBambergerWelterbes
sensibilisiert.

DieAusstellungistindiedrei
historischenBambergerSied-
lungszentrenBerg-,Insel-und
Gärtnerstadtgegliedert.Im
GegensatzzueinemMuseum
werdenimBesucherzentrum

bisaufei-
nigeEi-
chen-
pfähle
und
Werk-

zeuge
keineOrigi-

nalexponateausgestellt.Statt-
dessenwirdaufdievisuelle
StärkedeskulturellenErbes
gesetzt.VieleAusstellungs-
stationenkönnenangefasst
werdenundsprechendamit
auchKinderundJugendliche
an.

„Natürlichkönnenwirauf220
QuadratmeternBambergs
Geschichtenichtlückenlos
erzählen“,soWelterbema-
nagerinPatriciaAlberth,
„dasistaberauchnichtdie

AufgabeeinesBesucher-
zentrums.DerFokusliegt
aufeinerstarkreduzierten,
exemplarischenVermittlung.“
NebenHörstationen,Filmen
undanderendigitalenAnwen-
dungenbildeteininteraktives
StadtmodelldasHerzstückder
Ausstellung.Daseigentliche
ExponatistdabeidieStadt.
Dementsprechendenthältdas
Besucherzentrumzahlreiche
VerweiseindenStadtraum
hinein,Lesehilfenund„Appe-
tithappen“,diezumErkunden
Bambergsanregensollen.

DerStadtratzeigtesichsehr
angetanvonderIdeeundUm-
setzungderAusstellung.Die
IntegrationderFassadenreste
dervormaligenSterzermühle
indenNeubauwurdeebenso
gelobtwiedieNutzungder
imMühlenviertelhistorisch
verwurzeltenWasserkraftmit-
telseinerTurbineunterdem
Gebäude.Nunwartetalles
gespanntaufden29.April.

Zentrum Welterbe Bamberg im neuen Domizil 
UmzugandieUnterenMühlen/Welterbe-Besucherzentrumwirdam29.Aprileröffnet

AKTUELL

Zentrum Welterbe Bamberg  
UntereMühlbrücke5·96047Bamberg·Tel.095187-1811
Mail:info@welterbe.bamberg.de
Web:www.welterbe.bamberg.de

Welterbe-Besucherzentrum Bamberg  
UntereMühlbrücke5·96047Bamberg

Öffnungszeiten(ab30.April2019):
April–Oktober: Mo–So10–18Uhr
November–März: Mo–So11-16Uhr
Mail:besucherzentrum@welterbe.bamberg.de
Web:www.welterbe.bamberg.de/de/besucherzentrum
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Während die Handwerker noch letzte Hand am Schriftzug anlegen, besichtigt der 
Bamberger Stadtrat das Gebäude, in das inzwischen das Zentrum Welterbe Bamberg 
eingezogen ist.

„Das eigentliche Exponat  
ist die Stadt!“
Patricia Alberth 

Neue Adresse mit internationaler Bedeutung: An der Unteren Mühlbrücke 5 befindet 
sich ab 29. April das Welterbe-Besucherzentrum Bamberg.
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Herzlichst,
Ihr

AndreasStarke
Oberbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

TITELTHEMA

Digitalisierung. DerPoetry-Slam-
merOliverWalterfabuliertedar-
über,wiesichSteinzeitmenschen
nachderEntdeckungdesFeuers
überdieses„neumodischeZeug“
echauffierthabenkönnten(„das
hat’sdochbisherauchnicht
gebraucht“).Daswareinerseits
urkomisch,andererseitsaber
aucherhellend,dennsoreagie-
renwirauchheutenochhäufig
auftechnischeRevolutionen.Und
einesolcheRevolutionstelltdie
Digitalisierungzweifellosdar.
AuchdieStadtBambergdigitali-
siertsich,aberwie?Inwelchen
Bereichen?Undwaswollendie
Bürger?Darumgingesbeim
„analog-digitalenAbend“am2.
AprilimgroßenSaalderVHS.

OberbürgermeisterAndreas
StarkeundderReferentfür
Wirtschaft,Beteiligungenund
DigitalisierungderStadtBam-
bergDr.StefanGollerzeigten
dabeieindeutigFlagge:DieStadt
willdiePotenzialenutzen,die
sichausdenrasanterweitern-

dentechnischenMöglichkeiten
derDigitalisierungergeben.Sie
willdiesabernichtziellosund
andenBedürfnissenderBürger
vorbeitun,sonderngemeinsam
mitihnen.

Gelingensolldiesmiteiner„Di-
gitalenAgenda“.Ausgangspunkt
dafüristdieTatsache,dassdie
DigitalisierungalleLebensberei-
cheunsererGesellschaftlängst
erreichthat.„Dasgiltnatürlich
auchfürdieVerwaltung,dieein
modernerDienstleisterfüralle
BürgerinnenundBürgersein
will.WirwollenimRathausmit
einerklarenSchwerpunktbil-
dungdiePotentialederDigitali-
sierungaufgreifenundnutzen“,
soOBStarke.Dabeigehtesum
diemöglichstschnelleUmset-
zungvonEinzelmaßnahmenwie
beispielsweise

•MehrfreiesWLANinKoopera-
tionmitdenStadtwerken

•BargeldlosesHandyparkenals
zusätzlicherService

•Online-Formulareundandere
digitaleAntragswege

•VerstärkteNutzungdesBaye-
rischenBürgerservice-Portals

•DigitaleBestellungund
Lieferungvonmöglichstallen
städtischenBescheinigungen

•WenigerWartezeitimneuen
Bürgerrathausdurchdigitales
Aufruf-Management

•ModerneMobilitätz.B.mit
BuchungvonE-RollernviaApp

•AusstattungunsererSchulen
mitdigitalenLernmitteln.

DieseAufzählungistnatür-
lichnichtvollständig,sondern
exemplarisch.Sowurdebeider
Infoveranstaltungauchübereine
Einsatzmöglichkeitdiskutiert,
diezunächsteinmalerklä-
rungsbedürftigist:sogenannte
„Chatbots“.Dahinterstecktein
textbasiertesDialogsystem,das
eine„Unterhaltung“miteinem
technischenSystemerlaubt
–undzumBeispiellangwie-
rigeBehördengängeoderdie
RechercheaufdenInternetsei-
tenderStadtundstädtischer
Tochterunternehmendeutlich
abkürzenkönnte.EinBeispiel
wurdegleichvoneinerBürgerin
vorgeschlagen:DieAnkunfts-
undAbfahrtszeitenderStadt-
busse,Linienwahlundaktuelle
Störungenkönntenüberein
solchesSystemabgerufenwer-
den.EineentsprechendeFrage
könntedannviaSmartphone
gestelltund(wiebeiAlexaoder
Siri)vomChatbotsofortbeant-
wortetwerden.Bisdahinistaber
nocheinigesanEntwicklungzu
leisten.Deutlichwurdedabei
aberauch:Diepersönliche
Betreuungdurchkompetente
MitarbeiterdarfauchinZukunft
nichtzukurzkommen.

WertvolleImpulsezurThematik
gabenaufderVeranstaltung
RobertMüllervomBamberger
StartupbytaboundMichael
AdamvonderBANürnberg.Wo-
hindiedigitaleReisederStadt
amEndegeht,magimEinzelnen
nochnichtabsehbarein,sicher
istnur:siefindetstattundauch
dieStadtBamberghatsich
gemeinsammitIhrenBürgerin-
nenundBürgernaufdenWeg
gemacht!

dieDigitalisierungisteineHeraus-
forderung:Dierasantvoranschrei-
tendeEntwicklunginnahezuallen
Lebensbereichenwirdzueinem
grundlegendenWandelunsererGe-
sellschaftführen.VieleProzessein
derArbeits-undBerufswelt,aber
auchinderzwischenmenschlichen
Kommunikationmüssenneuge-
dachtwerden.Selbstverständlich
verändertsichauchdiestädtische
Verwaltung.

DeswegenwollenwirimRathaus
unsereDiensteauchdigitalanbie-
ten,beiweitemnichtnurfürGe-
burtsurkundenoderbeiSperrmüll-
terminen.Im„neuenBürgerrat-
haus“amZOBsollmanviaInternet
nachschauenkönnen,obsicham
SchalterdesEinwohneramtesge-
radeeinelangeSchlangebildet
odernicht.Wirfördernmoderne
MobilitätmitderBuchungvonE-
RollerndurcheineApp.Undwirun-
terstützenunsereSchulenbeider
zeitgemäßenAusrüstungzumEr-
lernenderdigitalenWelt.Das„digi-
taleKlassenzimmer“sollmitLeben
erfülltwerden.DassindBeispiele,
umdenWandelzuverdeutlichen.

Umnochbesserzuwerden,haben
wirschonimvergangenenJahrein
neuesReferatfürWirtschaft,Betei-
ligungenundDigitalisierungmitDr.
StefanGolleranderSpitzegeschaf-
fen.JetzthabenwirdieÖffentlich-
keitüberdieaktuelle„Digitale
Agenda“derStadtinformiertund
mitderBürgerschaftintensivund
transparentdiskutiert.Ganzklar:
MiteinerdeutlichenSchwerpunkt-
bildungwollenwirdiePotenziale
derDigitalisierungaufgreifenund
nutzen-undzwargemeinsammit
undzumWohlderBürgerinnenund
Bürgern!

Wohin geht die digitale Reise?
BeieinerInformationsveranstaltunginderVHSwurdenGrenzenundMöglich-
keitenderDigitalisierungbeiderStadtverwaltungerörtert

Im Rahmen eines iVotings konnten die Besucher zu verschiedenen Fragestellungen 
abstimmen. So plädierten 60 Prozent dafür, bei der Stadtverwaltung auf Chatbots 
anzutreffen. Über deren Einsatzmöglichkeiten sprach Robert Müller vom Bamberger 
Startup bytabo (r.).
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WIRTSCHAFT

Ausbildung. ImRahmendes
bundesweitenGirls‘undBoys‘
DayhabenauchinBamberg
vieleUnternehmenam28.März
SchülerinnenundSchülerab
der5.Klassezueinemeintä-
gigenSchnupperpraktikum
eingeladen.Rund400Mädchen
undJungennutztendieGele-
genheit,inBerufsfelderfreivon
Geschlechterklischeeshineinzu
schnuppernundüberdieeigene
Berufs-bzw.Studienwahlnach-
zudenken.13davoninformier-
tensichauchinstädtischen
Ämtern.InBambergunterstüt-

zendieWirtschaftsförderung
unddieGleichstellungsstelle
diesenAktionstag.

OberbürgermeisterAndreas
Starkebesuchtezusammen
mitTanjaGötzelvonderWirt-
schaftsförderungundYvonne
RüttgervonderGleichstel-
lungsstelleandiesenTagzwei
UnternehmenimStadtgebiet:
DieGEKAGmbH(Bildlinks)im
RahmendesGirls´Dayunddie
RudolfWöhrlAG(Bildrechts),
diesichamBoys´Daybetei-
ligte.

DieGEKAGmbHstelltKosme-
tikverpackungenfürnamhafte
Kundenher.DieMädchen
lerntenhierdenAusbildungs-
berufderIndustriemechani-
kerinkennenundkonntenin
derLehrwerkstatteineigenes
Werkstückherstellen.Anschlie-
ßendkonntendieMädchenihre
offenenFragenandenAusbil-
derundandieAuszubildenden
imUnternehmenstellen.

ImAnschlusswurdedas
ModehausWöhrlamMaxplatz
besucht.NachderVorstellung

desHausesunddesAusbil-
dungsberufGestalter/-infür
visuellesMarketingdurftendie
dreiSchülereineFlächemit
einerneuenKollektionbestü-
cken.DieHerausforderung,die
WarendenKundenzupräsen-
tieren,meistertendiejungen
HerrenmitBravour.

EinenherzlichenDankanalle
BambergerUnternehmenund
Einrichtungen,diedenSchüle-
rinnenundSchülernwichtige
EinblickeindieBerufswelt
ermöglichthaben!

Einblicke in die Berufswelt
Girls‘undBoys‘Day2019unteranderembeiGEKAGmbHundWöhrl

Unternehmen. DieAuszeichnung
mitdemArbeitgeberlabel
„TOP-JOB2019“beweist,dass
BELSANAMedizinischeErzeug-
nissezudenfortschrittlichsten
UnternehmeninBezugauf
Arbeitgeberattraktivitätzählt.
KarinM.Götz(BELSANAGe-

schäftsleitungMarketing,links)
undSimoneSchapdick(BELSA-
NAGeschäftsleitungVertrieb,
rechts)nahmendenPreisim
Februar2019vomWolfgang
Clement(Wirtschaftsminister
a.D.undTOPJOB-Mentor)
entgegen.

Unternehmen. Am5.April2019
wurdenKarl(2.v.r.)undGeorg
(2.v.l.)Ullein,sowieClaudia
Götz,dieGeschäftsführerindes
AutohausesUllein,imRahmen
einerFeierstundeinParisfür
dieherausragendeVerkaufs-
undServicequalitätihresUnter-
nehmensgeehrt.Bereitszum
drittenMalwurdedasAutohaus
UlleininParisals„Renault
Dealeroftheyear“ausgezeich-
net.Unterden154deutschen
Händlern,dieandemweltweit

ausgerichtetenWettbewerb
teilnahmen,belegtedasBam-
bergerAutohausdenheraus-
ragenden1.Platz.Zeitgleich
wurdeSchorschUlleinerneut
inden„Clubdel’Elite“berufen,
demdie40bestenRenault-und
Dacia-HändlerDeutschlands
angehören.AuchOberbürger-
meisterAndreasStarkeund
WirtschaftsreferentDr.Stefan
Gollergratuliertendendrei
Unternehmensvertreternzur
verdientenAuszeichnung.

Wirtschaftsförderung gratuliert
…Belsanazu„TOPJOB2019“
undderneuenGeschäftsleitung
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Unternehmen. DerBayerische
StaatssekretärfürWirtschaft,

LandesentwicklungundEner-
gie,RolandWeigert,besuchte
am27.MärzdasWerkBam-
bergderRobertBoschGmbH.
BeieinemArbeitstreffenund
einerBetriebsbesichtigungim
Werkteil4imIndustriegebiet
amBörstiginformierteer
sich,wieBoschBambergdem
technologischenWandelinder

Verbrennertechnikbegegnet
undinZukunftstechnologie
investiert.Derkaufmännische
WerkleiterDr.MartinSchultz
unddertechnischeWerkleiter
DieselThomasWeberhatten
gemeinsammitStadtund
LandkreisBambergzudem
Termineingeladen.

DieDieselkrisesowieder
WandelvomVerbrennungsmo-
torzumElektroantriebstellt
einegroßeHerausforderung
fürvieleUnternehmeninder

Automobilindustriedar.Neu-
esteStudiengehendavonaus,

dassdasheuti-
geBeschäf-
tigungs-
niveauim
Bereichdes
Verbren-
nungsmo-

torssinken
wird.DerFertigungsstandort
derRobertBoschGmbHin
Bambergmit7.500Beschäf-
tigten,verteiltaufsechs

Werkteile,isteinerder
größtenArbeitgeberderStadt
undaufgrundzahlreicher
Verpflechtungenzuanderen
Zulieferbetriebeneinbedeu-
tenderIndustriebetriebin
ganzOberfranken.

DasWerkstelltheuteaus-
schließlichKomponentenfür
dieVerbrennungstechnikso-
wohlfürBenzin-alsauchDie-
selmotorenher.Seitvergan-
genemJahrinvestiertBosch
BambergindieErschließung

zukunftsgerichteterProdukte
undGeschäftsfelder.Staats-
sekretärRolandWeigertinfor-
miertesichbeiseinemBesuch
zumBeispielüberdieaktu-

ellenPlanungenamStandort
unteranderemzumThema
stationäreBrennstoffzelle.

OberbürgermeisterAndreas
StarkeundLandratJohann
KalbtrafenStaatssekretärRo-
landWeigertimAnschlussan

denUnternehmensbesuchzu
einempersönlichenGespräch.
OberbürgermeisterAndreas
Starkebetonte:„UnsereWirt-
schaftsregionbrauchtBosch.
StadtundLandkreissindmit
gemeinsamenKräftenaktiv,
umdieZukunftdesStandortes
zusichern.Seitübereinem
JahrführenwirintensiveGe-
sprächemitderWerkleitung
undleistenUnterstützung,
damitsichBoschinBamberg
nebendemVerbrennungsmo-
torweitereStandbeineaufbau-
enkann.“

DerengeAustauschzwischen
PolitikundWirtschaftwird
fortgesetzt.

WIRTSCHAFT & INFRASTRUKTUR

Neue Produkte aktiv voranbringen
AustauschimWerkBambergderRobertBoschGmbHmitStaatssekretärRolandWeigert

• 

• 

•   
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„Unsere Wirtschaftsregion braucht 
Bosch.“

OB Andreas Starke

„Der Bosch-Standort Bamberg 
ist hochinnovativ aufgestellt.“

Staatssekretär Roland Weigert

„Wir investieren kontinuierlich in die 
Erschließung neuer Geschäftsfelder und 

Produkte.“
Dr. Martin Schultz 

kaufmännische Werkleiter von BOSCH Bamberg

„Die Automobilhersteller und 
Zulieferer wie Bosch wollen den techno-
logischen Wandel gestalten, benötigen 

aber eben auch Zeit dafür.“ 
Mario Gutmann 

Betriebsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Andreas Starke (l.) und Landrat Johann Kalb (r.) im Gespräch mit 
Staatssekretär Roland Weigert.
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Baustelle. Die Kreuzung Jakobsplatz- 
Michelsberger Straße – Sutte – Ma-
tern, kurz „Torschuster“, wird in den 
Osterferien ab 15. April voll gesperrt. 
Grund sind Arbeiten zum Wasserlei-
tungsbau der Stadtwerke Bamberg 
im Rahmen des Großprojekts „Sutte“. 
Die gute Nachricht: Die Erreichbarkeit 
aller Privatanwesen und öffentlicher 
Einrichtungen ist gewährleistet, auch 
wenn teilweise größere Umwege in Kauf 
genommen werden müssen. Die Arbeiten 
wurden zudem bewusst in den Zeitraum 
der deutlich verkehrsärmeren Osterfe-
rien gelegt. Voraussichtliches Bau-Ende 
ist am 26. April.

WiedieStadtweitermitteilt,ist
währendderBaumaßnahmeam
„Torschuster“dieErreichbarkeit
vonJakobsbergundSt.-Getreu-
Straßemitdenhierangesiedel-
tenöffentlichenEinrichtungen
wieKlinikumMichelsberg,

Altenheime,
Musikschule
etc.nurüber
Münchner
Ring–Wil-
densorg/
Wildensorger
Hauptstraße
–Wildensor-
gerStraße
–Rothofleite
bzw.Am
Bundles-
hof–St.-
Getreu-Straße
gegeben.
Entsprechen-
deHinweis-
tafelnwerden
imBereichUntereSandstraße/
Markusbrücke,Markusplatz,
Schranne,B22/Wildensorger
HauptstraßeundWildensorg
aufgestellt.

Verkehrliche Auswirkungen:
WährendderDauerder
Arbeitengeltendenfolgende
Verkehrsregelungen:
•allezuführendenStraßen

zurKreuzung„Torschuster“
–ObereKarolinenstraße,
Michelsberg/Michelsberg
undJakobsberg–sindSack-
gassen

•derAnliegerverkehrist
jeweilsbiszurBaustelle
möglich,dieErreichbarkeit
allerAnwesenistgewähr-
leistet,diesgiltauchfürdie
Müllentsorgung

•dieEinbahnregelungMi-
chelsberg/Michelsberger
Straßeistaufgehobenund
wirdzurSackgassemit

GegenverkehrfürAnwohner
bzw.diehiervorhandenen
Einrichtungen(Aufseesianum
undKindergartenSt.Michael)

•fürAnwohnerderMatern-
straße(Einbahnstraße)istdie
WeiterfahrtüberdieSutte
möglich(Ringverbindung
unterhalbderBaustelleTor-
schuster)

•FürdenZulieferverkehrin
derSt.-Getreu-Straßeist
dieAn-/Abfahrtüber„Am
Bundleshof“möglich,zusätz-
lichistdieAbfahrtüberdie
Storchsgasse(Einbahnstraße
inRichtungJakobsbergfrei

•fürFußgängeristdieBau-
stelleam„Torschuster“
passierbar

Torschuster-Kreuzung in den Osterferien gesperrt
WasserleitungsbauerfordertVollsperrung/ErreichbarkeitenfürAnliegergewährleistet

INFO Stadtbus-Linien
VonderSperrungsindauchdieStadtbussederStadtwerkeBamberg
betroffen.DieLinie910stelltfürdenZeitraumderBauarbeitenihren
Betriebein.Umsicherzustellen,dassdieAnwohnerundBesucherrundum
denMichelsbergihrZielerreichen,weitetdieLinie913ihreFahrtenaus:
DieBussefahrennacheinemSonderfahrplanmontagsbisfreitagsabdem
ZOBvon6:15Uhrbis19:15UhrimHalbstunden-Takt,amSamstagund
Sonntagim30-bis60-Minuten-Takt.AuchderFahrplandesAnruf-Linien-
TaxisderLinie913wirdandiebaustellenbedingteUmleitungangepasst.
ImBereichMichelsberg/JakobsberghältdieLinie913andenHaltestellen
derLinie910,dieHaltestellen„Torschuster“und„Jakobsplatz“können
nichtbedientwerden.
DenSonderfahrplanveröffentlichendieStadtwerkeBambergaufder
Internetseiteunterwww.stadtwerke-bamberg.de/bussowieandenbetrof-
fenenHaltestellen.DieFahrgästewerdenaußerdemgebeten,auchaufdie
digitalenAnzeigenamZOBzuachten.

Baustellen-Info
möglich.DieStadtbussederLinie910sindindiesemFallnicht
betroffen,dadieLiniewegenderSperrungdesTorschusters
eingestelltist.StattdessenfährtdieLinie913.
Wilhelmstraße 
WegenArbeitenzurKabelverlegungistvom15.bis20.Aprildie
teilweiseSperrungderWilhelmstraßezwischenHeinrichs-
dammundAugustenstraßeerforderlich.DieFahrbeziehung
RichtungWilhelmsplatzbleibterhalten;dieFahrbeziehung
WilhelmsplatzRichtungMarienplatzistindieserZeitgesperrt.
DieUmleitungdesVerkehrserfolgtüberAugustenstraße,
Rhein-Main-Donau-Damm,MünchnerRingundKunigunden-
damm.
Franz-Ludwig-Straße 
FürArbeitenzurOberflächenwiederherstellungistvom15.bis
26.AprildieFranz-Ludwig-StraßeimBereichderFußgänger-
zone(HöheC&A)gesperrt.FürFußgängerwirdderDurchgang
aufrechterhalten.DieZufahrtzumMaxplatz/GrünerMarkt
kannweiterüberdieKettenbrückeoderHellerstraße/
Keßlerstraßeerfolgen.

DieverkehrsärmereFerienzeitzwischen15.und26.Aprilwird
füreineReihevonBaumaßnahmengenutzt,diemitSperrun-
genverbundensind.DiewichtigstenMaßnahmenimEinzelnen:
Eisgrube
WegeneineraufwändigenGerüststellungmitFahrbahnüber-
bauungistvom15.bis18.AprildieEisgrubeaufHöheder
Stephanskirchegesperrt.Fußgängerkönnenwährendder
Vollsperrungstetspassieren–esistdennochmitBehinderun-
genzurechnen.DeshalbwirdallenFußgängernempfohlen,
überdieJudenstraßeunddenUnterenStephansbergauszu-
weichen.
Untere Sandstraße 
WegenArbeitenzumAustauschvonGas-undWasserleitungen
istvom15.bis18.Apriltäglichzwischenca.7und17Uhreine
VollsperrungderUnterenSandstraßezwischenMarkusbrücke
undSchrottenberggasseerforderlich.DieZufahrtfürAnlieger
bleibtindieserZeitüberSchranne,DomplatzundElisabethen-
straßeweiterhinmöglich.AußerhalbderArbeitszeitenistdie
BaugrubemitStahlplattenabgedecktundeineDurchfahrt
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„Langsamer Traum“ von Rui Chafes wird gekauft 
ZweineueKunstwerkefürdenWegModernerSkulpturen

Kunst. DerFinanzsenatderStadt
BambergistderEmpfehlung
desKultursenatsgefolgtund
hatdenAnkaufderSkulptur
vonRuiChafes„Langsamer
Traum“beschlossen.Damit
bekommtBamberggleichzwei
neueKunstwerkeaufdemWeg
modernerSkulpturendurchdie
Innenstadt.DerKünstlerhat
angekündigt,dasserbeieinem
AnkaufderSkulptur,dasWerk
„ÄngstlicherMond“,dasim
HainaneinemBaumüberder
Regnitzpräsentiertwird,der
StadtBambergschenkenwer-
de,damitesebenfallsdauerhaft
andiesemStandortgezeigt
werdenkann.

InAbsprachemitRuiCha-
fesundmitZustimmungdes
beratendenGremiums„Kunst
imöffentlichenRaum“(KIÖR)
sowiederAnliegerwirddie
Skulptur„LangsamerTraum“
ihrendauerhaftenStandort
amneugestalteteVorplatzan
derBischofsmühlefinden.Das
Werkfügtsichdortharmonisch
indieUmgebungeinundweist
künftigdenWegzumneuen

Welterbezentrum,dasEndeAp-
ril2019inunmittelbarerNähe
eröffnetwird.

DerAnkaufspreisliegtbei
140.000Euro,fürdieUmsetzung
desWerkesandendauerhaften
StandortwerdenKostenvon
rund10.000Euroentstehen.
FinanziertwirdderAnkauf
durchSpenden,Stiftungenund
Sponsoren.Außerdemistdie
BevölkerungzuSpendenfürden
AnkaufdesWerkesaufgerufen.

Spenden für den Ankauf der Plastik  
von Rui Chafes gehen auf das Konto:

StadtBamberg
IBAN: DE73770500000000000018
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck:
91.0231.0003SpendenfürdenAnkaufvonGroßplastiken
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Auch die Gästeführer spenden  

Spende. Der Verein der „Freunde des Weltkulturerbes“, der sich aus Bamberger 
Gästeführern zusammensetzt, überreichte Oberbürgermeister Andreas Starke 
Ende März im Rokokosaal des Alten Rathauses einen symbolischen Scheck über 
5.000 Euro für den Ankauf der Skulptur „Langsamer Traum“ von Rui Chafes. Der 
OB: „Das ist vorbildliches bürgerschaftliches Engagement.“ Groß war die Freude 
bei ihm und Bürgermeister Dr. Christian Lange (r.) über die spendablen 
„Freunde des Weltkulturerbes“, vertreten durch (v.l.) Gertrud Schnepf, Dr. Peter 
Ruderich, Walburga Hepple, Friedrich Hager, Margaret Güttler, Petra Gauglitz, 
Johanna Gebhardt und Juliette Kemmer. 
Die „Freunde des Weltkulturerbes“ unterstützen nahezu jährlich die Restaurie-
rung von Denkmälern. Zuletzt konnte dank ihrer Spende der historische 
Bildstock an der Egelseestraße 13 restauriert werden. Vorsitzender Dr. Peter 
Ruderich wies darauf hin, dass Bamberg durch die Sammlung zeitgenössischer 
Kunst ein Alleinstellungsmerkmal habe. „In kenne keine andere Stadt, die eine 
derartige Vielfalt an moderner Kunst vorweisen kann.“
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Ängstlicher Mond
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VHS BAMBERG STANDTKUNST & KULTUR

FÜHRUNGEN (Anmeldung erforderlich)

STUDIENFAHRTEN (Anmeldung erforderlich)

... und wer wäscht eigentlich unser Wasser?  
Für Kinder von 5 – 8 Jahren in Begleitung (1214) 
Mi, 24.04., 15.00 – 16.30 Uhr

Stollenanlagen am Stephansberg (8406) 
Ein Rendezvous mit der Bamberger Unterwelt 
Mi, 24.04., 18.00 – 19.30 Uhr

Arbeitslicht an! Theaterführung 
für Kinder von 6 – 10 Jahren in Begleitung (1217) 
Do, 25.04, 15.00 – 16.00 Uhr

Bamberger Dombauhütte (8110) 
Fr, 26.04., 15.00 – 16.00 Uhr 

Bambergs sichtbare und unsichtbare Steine (8436) 
Sa, 27.04., 10.00 – 11.30 Uhr 

„Da stimmt doch was nicht“. Ein neuer Interpretationsansatz 
für das Skulpturenprogramm des Bamberger Doms (8204) 
In Zusammenarbeit mit der Domtouristik 
So, 28.04., 14.00 – 16.00 Uhr

... und noch mehr unter 
www.vhs.bamberg.de

VHS IN DEN OSTERFERIEN
Damit in den Osterferien keine Langeweile aufkommt,  
bietet die VHS eine ganze Reihe von Kursen sowie Führungen  
für Erwachsene und für Kinder in Begleitung an.  
Hier eine kleine Auswahl:

Kinderschutztraining für Schüler der 1. – 6. Klassen 
Sicherheit kann man lernen! (1027) 
Di, 23.04., 15.00 – 17.00, Altes E-Werk

Kunst-Entdecker-Tage für Kinder ab 6 Jahren (1040) 
Di – Fr, 23. – 26.4., 15.00 – 17.00, Altes E-Werk

Kunst-Entdecker-Tage für Kinder von 3 – 5 Jahren  
mit einer Begleitperson (1151) 
Di – Fr, 23 – 26.4., 10.00 – 11.00; Altes E-Werk

Intensiv Spanisch für Anfänger (3404) 
Di – Sa, 23. – 27.4., Di, Fr, 10.00 – 14.00,  
Mi, Do, Sa, 9.00 – 13.00, Altes E-Werk

KURSE (Anmeldung erforderlich)

Atemtag – Frei atmen – Regeneration im Alltag (4206) 
Mo, 29.04., 18.00 – 19.00, Altes E-Werk

Fechten mit dem Langen Schwert – 
Eine Kampfkunst des Mittelalters – Einsteigerkurs (4960) 
Mo, 29.04., 18.05 – 19.30, 6 x, TAO, Gundelsheimer Str. 14

Meditation: entspannter Körper, klarer Geist (4170) 
Sa, 04.05., 9.30 – 13.30, Altes E-Werk 

Didgeridoo (6760) 
Sa, 04.05., 10.00 – 13.00 & 14.00 – 16.00 Uhr, Altes E-Werk

KURSE NACH DEN OSTERFERIEN 
(Anmeldung erforderlich)

Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4 
Tel.: 0951 87-1108, Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Geschäftszeiten 
Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
(in den Ferien bis 16.00 Uhr) 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr
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Kulturpädagogik. Am28.März
verliehderKultur.Service
BambergfürSchulenundKitas
(KS:BAM)zusammenmitden
Kinder-undJugendbuch-bzw.
SchulbuchverlagenMagellan
undC.C.Buchnerzumvier-
tenbzw.12.Maldiebegehr-
tenPreiseanverschiedene
Kindertageseinrichtungen
undSchulenausStadtund
LandkreisBamberg,diemit
einemodermehrerenexternen
kulturpädagogischenKoope-
rationspartnern(Kunst-und
Kulturschaffendeoder–ver-
mittelnde)zusammengearbei-
tethaben.

EingereichtwurdenelfProjek-
teausdenBereichenKunst,
Musik,Literatur,Theaterund
Geschichte.ÜberdiePreisver-
gabeentschiedeinefünfköp-
figeFachjury,diesichdieses
JahrausSusanneGörl(Kultur.
KinderhausFrensdorf&Wun-
dertüteBischberg),Jasmin
Kremer(Luitpold-Grundschule
Bamberg),JanBurmester
(Künstler)undNadineBernard
(BildungsbüroderStadt
Würzburg)sowieAnnaSchmitt
(SchülerinamKaiser-Hein-
rich-GymnasiumBamberg)
zusammensetzteundfolgende
Preisträgerkürte:

Magellan-Preis  
(Elementar- und  
Primarbereich)
• 1.000Euro|Heilpädago-

gischeTagesstätteder
LebenshilfeBamberg&

GrundschuleGaustadt:
„KulturelleBildunginklusiv“

• 250Euro|KinderhausJuli-
ushofHirschaid:
„Woherkommeneigentlich
dieLieder?“

• 250Euro|Kindertagesstätte
St.FranziskusBamberg:
„KleineKünstlerganzgroß“

C.C.Buchner-Preis  
(Sekundarbereiche I + II)
• 1.000Euro|Franz-Ludwig-

GymnasiumBamberg:
„1919–DieBamberger
Verfassung“

• 500Euro|Staatliche
BerufsschuleIIIBamberg:
„Wersindwir?–
EinTheaterstückvonundfür
geflüchteteJugendliche“

• 500Euro|Förderzentrum
Don-Bosco-Schule
Stappenbach:
„DerKulturnachmittag“

DochnichtnurdieGewinner
standenbeiderPreisver-
leihungimSpiegelsaalder
HarmonieimMittelpunkt.
AuchalleweiterenProjekte
wurdenineinerAusstellung
imGrünenSaalsowieanhand
vonKurzfilmenpräsentiertund
erhielteneineUrkundesowie
eineAnerkennungsprämiein
Höhevon50Euro.

SchülerinnenundSchülerdes
Kaiser-Heinrich-Gymnasiums
Bambergführtenszenisch-
spielerischsowiemusikalisch
imStileeiner1980er-Jahre-
DemofürKulturelleBildung

äußerstunterhaltsamdurch
denAbendderPreisver-
leihung.Dasssiemitihren
proaktivenWortenVerle-
gerundPreisstifterGunnar
GrünkeeineSteilvorlage
lieferten,betontedieser,als
erseineweitereUnterstüt-
zunguntermauerteundauf
dieWichtigkeitkultureller
Bildungsprojekteimdigitalen
Zeitalterhinwies.Bürgermeis-
terDr.ChristianLangedankte
vorallemdenKindernundJu-

gendlichen,unterstütztdurch
diepädagogischenFach-und
LehrkräftesowieKulturpart-
ner,alswichtigstenPersonen
diesersichüberdieJahresehr
gutetabliertenVeranstaltung,
diedieBandbreitekultureller
BildungsarbeitvomKleinkind-
biszumjungenErwachsenen-
alterdarstelle.

WeitereInformationen:www.
ks-bam / www.facebook.com/
ksbam.de

„Einfach bewundernswert!“ 
SechsBildungseinrichtungenmitdiesjährigemMagellan-bzw.C.C.Buchner-Preis
fürkulturpädagogischeKooperationsprojekteausgezeichnet

Der C.C.Buchner-Preis ging an das Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg. Preisträger des Magellan-Preises: die Heilpädagogische Tagesstätte der Lebenshilfe 
Bamberg und die Grundschule Gaustadt.
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Ein beeindruckendes Leben 
Geschichte. Vor einigen Jahren erschien das Buch „We were Europeans“ von 
Werner Loval, ehemals Werner Löbl. Die bewegte Familiengeschichte des 
gebürtigen Bambergers  ist nun in der edition hübscher im Genniges Verlag auch 
in einer deutschsprachigen Ausgabe erschienen. Das 460 Seiten starke Buch 
beschreibt anschaulich die Erfahrungen einer jüdischen Familie Bambergs und 
ihrer Verwandtschaft während des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.  Der 
Autor selbst war im Hitler-Deutschland in letzter Minute von den Eltern auf den 
„Kindertransport“ nach England geschickt worden und überlebte so die 
Schreckensherrschaft der Nazis. Danach begann für Loval, der heute in Jerusalem 

lebt, ein Leben auf drei Kontinenten und 
eine eindrucksvolle Berufskarriere. 
Immer wieder kehrte er aber auch in 
seine Heimatstadt zurück. 

Oberbürgermeister Andreas Starke gab 
Herausgeber Michael Genniges, der zur 
Buchvorstellung nach Jerusalem reiste, 
eine Grußbotschaft an Werner Loval 
mit auf den Weg: „Ihrer Lebensleis-
tung gebührt meine Hochachtung, 
gebührt die tiefste Anerkennung der 
ganzen Stadt Bamberg. Ich wünsche 
mir, dass viele Bambergerinnen und 
Bamberger sich mit Ihrer Familien-
geschichte befassen. Denn nur wer 
weiß, was damals geschehen ist, 
kann Sorge dafür tragen, dass so 
etwas nie wieder passiert.“ Fo
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Geschichte. „LandtagundStaats-
regierungimExil.DieBamber-
gerVerfassungvon1919“,unter
diesemTitelzeigtdasStadtar-
chivBamberginseinenRäumen
inderUnterenSandstraßebis
zum30.SeptembereineAus-
stellungzueinembesonderen
KapitelderStadtgeschichte.

EröffnetwurdedieAusstellung
durchBürgermeisterDr.Chris-
tianLangeundArchivdirektor
HorstGehringeramRandeeiner
TagungvonHistorikernund
LehrkräftenimStadtarchiv.Sie
thematisiertdieFunktionBam-
bergsalsbayerischeHauptstadt
aufZeitunddieAuswirkungen
fürdieBambergerBevölkerung.
SowardieAnwesenheitvon
ParlamentundRegierungvor
allemanzahlreichenKontroll-
undSicherungsmaßnahmen
sichtbarundbrachteweitere

Einschränkungenbishinzu
Ausgangssperren.Andererseits
profitiertenaberauchnichtnur
GastronomieundVermietervon
denGästenaufZeit.

ArchivdirektorHorstGehringer:
„UnsereAusstellungfügtsich
ineineReihevonTagungen
undAktionenzurBamberger
VerfassungvonAugust1919ein.
UmwasesunsvonSeitendes
Archivsinsbesonderegeht:Wir
wollendeutlichmachen,wiedie
BürgerderStadtdiesebeson-
derehistorischePhaseerlebt
haben,wassichdurchden
kurzzeitigenRegierungs-und
Parlamentssitzfürsieverän-
derthat,wosichfürsieChan-
cenergabenundwosiesich
aucheinschränkenmussten.“

Lehrkräfte informieren sich
UnterdemTitel„Bamberger

Verfassungvon1919.Einestarke
RepublikmitFrauenwahlrecht
undVolksentscheid“diskutierten
Geschichts-undSozialkunde-
lehrkräfteausweitenTeilen
FrankensaufEinladungder
BayerischenLandeszentralefür
politischeBildungsarbeitund
desStadtarchivsinBambergden
Wegzudieserdamalshoch-
modernenVerfassungundihre
Inhalte.

„Unswareswichtig,dasswiran
diesemauthentischenOrt,wo

dasKabinettHoffmannundder
BayerischeLandtagdieRechts-
grundlagefürdasZusammen-
lebenderMenscheninBayern
nachdemEndedesersten
Weltkriegsbeschlossenhaben,
eineTagungundFortbildungfür
Lehrkräfteanbietenkönnen.Das
Frauenwahlrechtundzusätzliche
ElementederPartizipationwie
VolksbegehrenundVolksent-
scheidewareninnovativ“,soDr.
LudwigUnger,Referatsleiterin
derBayerischenLandeszentrale
fürpolitischeBildungsarbeit.

Heimat. Als„wichtigerTeilder
fränkischenKirchweihtradition
mitüberregionalerBedeu-
tung“wurdeam8.Aprildie
BambergerSandkerwaauf
großerBühneinderKaiserburg
Nürnberggeehrt.Finanz-und
HeimatministerAlbertFüracker
verliehimRahmendesFestakts
„HEIMATBAYERN“den„Hei-
matpreisesNordbayern“andie

berühmteBambergKirchweih.
„MitdemHeimatpreisehrenwir
Menschen,dieunsereLebens-
artundTraditionenpflegenund
unserekulturelleVielfaltberei-
chernunderhalten.Siesorgen
dafür,dassunsereBräuche
fortbestehenundanzukünftige
Generationenweitergegeben
werden“,stellteFinanz-und
HeimatministerAlbertFüra-

ckerfest.Bayernsollefürdie
BewohnerinallenLandesteilen
eineattraktiveundstarkeHei-
matbleiben.

ZurBambergerSandkerwa
heißtesseitensdesHeimat-
ministeriums:„DieTraditions-
veranstaltungisteinwichtiger
TeilderfränkischenKirchweiht-
raditionmitüberregionaler
Bedeutung.Diesestraditionelle
BambergerVolksfestisteine
bunteMischungausKirchweih-
fest,StraßenfestundBierfest
mitregionalerBiervielfaltund
stärktalsTreffpunktfürJung
undAltdieHeimatverbunden-
heit.DiehistorischeBamberger
Altstadt,seit1993UNESCO-
Weltkulturerbe,bietetdafürei-
neneinzigartigenRahmen.Die
Sandkerwagiltalsunverzicht-
barerPflichtterminimBam-
bergerVeranstaltungskalender.
Daherversammeltensichauch

2017zahlreicheBambergerim
SandgebietzumFeiern-ohne
offizielleSandkerwa.Damit
legtendieBürgereinstarkes
Bekenntniszu„ihrer“Sandker-
waab,sodassdurchdieBetei-
ligungderStadtBambergdie
seit1951bestehendeTradition
bereits2018wiederaufleben
konnte.DiesesBeispielzeigt
auch,dassdieDurchführung
undBewahrungeinerbeliebten
Traditionsveranstaltungweder
Selbstverständlichkeitnoch
Selbstläuferist.“

DieweiterenPreisträgerdes
„HEIMATPREISNordbayern“
sind:BergwaldtheaterWeißen-
burg,Bürgermeisterchorim
LandkreisAnsbache.V.,Kulm-
bacherBierwoche,Frankenfest-
spieleRöttingen,Jugendmusik-
korpsderStadtBadKissingen,
HistorischesTillyfestBreiten-
brunn,OberpfälzerZoiglkultur.

Bamberg als Ort wichtiger politischer Entscheidungen
Ausstellung„LandtagundStaatsregierungimExil“imStadtarchivBamberg

„HEIMATPREIS NORDBAYERN“ für die Sandkerwa
BayerischesHeimatministeriumzeichnetfränkischeTraditionskirchweihaus

Archivdirektor Horst Gehringer (r.) und Bürgermeister Dr. Christian Lange eröffneten die 
Ausstellung im Rahmen einer Tagung für Lehrkräfte im Stadtarchiv Bamberg. 
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Die Ausstellung  
...mitzahlreicheninteressantenDokumenten,FotosundmitUnterstüt-
zungdesBayerischenRundfunksauchhistorischenFilm-undDoku-
mentationsmaterialistzudenüblichenÖffnungszeitendesStadtarchivs
unentgeltlichzubesichtigen:Mo,Mi8.00–16.00Uhr;Di,Do8.00–18.00
Uhr,Fr8.00–14.30Uhr
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Sandkerwa-Geschäftsführer Horst Feulner (3.v.r.) und Bürgermeister Dr. Christian Lange 
nahmen gemeinsam mit Sandkerwa-Ehrenamtlichen die Auszeichnung entgegen.
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Oliver Mark – Meister der Menschenfotografie 
Fotoausstellung„noshow“zeigteindrücklichePorträtsinderVillaDessauer

Museen. Oliver Mark (geb. 1963), lebt 
und arbeitet in Berlin und zählt zu den 
bekanntesten Porträtfotografen im 
deutschsprachigen Raum. Die Liste der 
von ihm porträtierten Persönlichkeiten 
der Zeitgeschichte ist sehr lang. Er 
arbeitete u. a. für die Zeitschriften 
Architectural Digest, Rolling Stone, Der 
Spiegel, Süddeutsche Zeitung Magazin, 
Stern, Time, Vanity Fair, Vogue und DIE 
ZEIT. Bis zum 2. Juni sind nun 151 seiner 
spannenden Portraits in der Ausstellung 
„no show . Oliver Mark“ in der Stadtgale-
rie Bamberg - Villa Dessauer zu sehen.

Oliver
Mark
istein
Meister
derMen-
schenfo-
tografie.
Seine
Porträts
erzählen
GeschichtenvonVerfremdung,
siearbeitenmitÜberlagerung,
Doppelung,Zersplitterung,Auf-
spaltung–undgebendabeioft
mehrpreisalsgewollt,sowohl
überdiePorträtiertenalsauch
überdenFotografen.Zahlreiche
Ausstellungs-undPublikati-
onsprojekteinDeutschland,
Österreich,Liechtenstein,
Russland,Rumänien,England,
Irland,Schottland,Frankreich,
BulgarienundChinabelegen
dies.Dieexzellentinszenierten
Momentaufnahmenanalysie-
rendasSubjektminutiösund
weisenihmeineRolleinder
Gesellschaftzu.

MarkisteinMenschensamm-
ler,derimmerdenbesonderen
Momenterspürt.Sohater
vieleberühmtePersönlichkei-
ten–insgesamtüber650-mit

seinerKameraeingefangen:
SchauspielerwieCateBlan-
chett,AnthonyHopkinsundBen
Kingsley,Regisseure,Musiker,
Philosophen,Politikerwie
AngelaMerkelundJoachim
Gauck,Designer,Mitgliederdes
Hochadelsundvorallembil-
dendeKünstler.noshowzeigt
sichwieeinWho’swhoder
Kunstszenemitbeeindrucken-
denPorträtsvonFernandoBo-
tero,LouiseBourgeois,Richard
SerraundLucTuymansbiszu

Katharina
Grosse,Isa
Mels-
heimer,
Douglas
Gordon,
Alicja
Kwadeund
vielen

anderen.

„OliverMarksAufnahmensind
erkennbarundzugleichsubtil
arrangiert,ineinerästhetisch
sehransprechendenWeise

sichtbargestellt.Dadurchent-
stehensehrklare,sehrdichte,
erstaufdenzweitenunddritten
Blickverblüffendeundgeheim-

nisvolleBilder,diedenBetrach-
ternRaumzumNachdenken
undRätsellassen“,betonte
MuseumsdirektorinDr.Regina
HanemannbeiderEröffnung.

Zeugnisse der Zeitgeschichte 
MarksBildersindaberauch
ZeugnissederZeitgeschichte:
Soschautunsdieehemalige
PremierministerinvonPakistan,
BenazirBhuttowachsam,aber
vertrauensvollauseinemFoto
von2006an.Ziemlichgenauein
Jahrspäterwurdesiebeieinem
Attentatgetötet.„OliverMark
bereichertdasreizvolleKont-
rastprogrammdesBamberger
Kulturlebensumeinenweiteren

Glanzpunkt“,betonteBürger-
meisterWolfgangMetzner.Die
aktuelleAusstellungbelege
eindrucksvoll,wiegutZeitge-
nössischesindiealtehrwürdige
VillaDessauerpasse.„Siegibt
denFotografien,aberauchden
BesucherinnenundBesuchern
mehrRaumzumEntdeckenals
somancheanderemoderne
GalerieimsterilenBetonkleid.
„Ihnen,FrauDr.Hanemann,
gebührtmeinbesondererDank,
dassSieeinensorenommier-
tenFotografennachBamberg
geholthaben.UndIhnen,Herrn
Mark,könnenwirnichtgenug
danken,dassSiesichaufden
WegnachFrankengemacht
haben,umunsihreWerkezu
zeigen.“

ZurAusstellungisteingleich-
namigerFotobildbanderschie-
nen.
MehrInfosunterwww.museum.
bamberg.de

„Oliver Mark bereichert das 
reizvolle Kontrastprogramm 
des Bamberger Kulturlebens 

um einen weiteren 
Glanzpunkt.“ 

Bürgermeister Wolfgang Metzner

noshow . Oliver Mark, bis 2. Juni 2019 
MUSEENDERSTADTBAMBERG
StadtgalerieBamberg–VillaDessauer
Hainstraße4a.96047Bamberg
Tel.+49(0)95187-1861.Kasse
Tel.+40(0)95187-1142.Verwaltung
museum@stadt.bamberg.de.www.museum.bamberg.de
Öffnungszeiten:Do–Soundfeiertags12–18Uhr
Eintritt:Erwachsene6Euro,ermäßigt5Euro,Kinderbis6Jahrefrei,
bis18Jahre1Euro,Familien12Euro,Studierende2,50Euro

Aus dem Rahmenprogramm: Freitag 31.5.2019, 14 Uhr
Fotoworkshop„InszenierungderMomentaufnahme“
fürJugendlicheundErwachsene
NurmitVoranmeldungbiszum28.5.untermuseum@stadt.bamberg.de
Dauer:3Stunden,Kosten:20Euro

Blick in die Ausstellung - mit Bundeskanzlerin.

Bürgermeister Wolfgang Metzner, Museumsdirektorin Dr. Regina Hanemann und der 
Fotograf Oliver Mark vor dem Porträt von Dieter Hallervorden. 
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Welterbe-Euro. Spenden-Segen
fürdieStiftungWeltkulturerbe
BambergunddieStädtischen
Museen:DreiSchecksimGe-
samtwertvonüber41.000Euro
wurdenam28.Märzinden
RäumendesBAMBERGTouris-
mus&KongressService(TKS)
BertramFelix,Stiftungsreferent
derStadtBamberg,undDr.Eva
Schurr,stellvertretendeDirek-
torinderstädtischenMuseen,
übergeben.DasGeldstammt
vondenGästeführungendurch
BambergimvergangenenJahr.

24.770Euroerbrachtedie
AbgabevonfünfEuropro
Gruppenführung.DieStiftung
Weltkulturerbeerhältdavon
18.577EurozurUnterstützung
des„BambergerModells“.
Dieübrigen6.193Eurogehen
ansHistorischeMuseumzum
AnkaufoderzurRestaurierung
vonKunstgegenständen.

EinEurowirdvonjedemver-
kauftenTicketfürdieStadtfüh-
rung„FaszinationWelterbe“
einbehalten.2018kamenso
16.601Eurozusammen,die
fürdieStiftungWeltkulturerbe

bestimmtsind.Bürgermeister
Dr.ChristianLange,Stiftungs-
referentBertramFelixunddie
stellvertretendeMuseumsleite-
rinDr.EvaSchurrdanktenden
vomTKSzertifiziertenGäste-

führernunddemTeamdesTKS
fürdiegroßzügigeUnterstüt-
zung.

Dem„BambergerModell“,das
privateBauherrenbeiderSa-
nierungvonDenkmälernunter
dieArmegreift,wirddurchdie
großzügigeSpendesignifikant
geholfen,zumalnachwievor
dieErträgederWeltkulturer-
bestiftungaufgrunddesnied-

rigenZinsniveausgeschmälert
sind.DerStiftungsreferent
informierteauchüberden
StandderArbeitenaufdem
Michaelsberg.DerBergmit
demehemaligenBenediktiner-
klosterwerdezum„Hotspot“,
derdazubeitragenwerde,die
Touristenströmezuentzerren.
BiszumHerbstwerdedas
InfozentrumamMichaelsberg
fertiggestellt.

NACHHALTIGKEIT

Gästeführungen kommen Welterbe zu Gute
SpendenvonGästeführernundTourismus&KongressService
anStiftungWeltkulturerbeundMuseenderStadtBamberg

Fo
to

: P
re

ss
es

te
lle

 / 
Ge

rh
ar

d B
ec

k
Müllabfuhr verschiebt sich 
um einen Tag 
AnlässlichderOsterfeiertagewirddieMüllabfuhrinderStadt
Bambergwiefolgtdurchgeführt:

Karfreitag,19.04.wirdnachgefahrenamSamstag,20.04.

Ostermontag,22.04.wirdnachgefahrenamDienstag,23.04.

Dienstag,23.04.wirdnachgefahrenamMittwoch,24.04.

Mittwoch,24.04.wirdnachgefahrenamDonnerstag,25.04.

Donnerstag,25.04.wirdnachgefahrenamFreitag,26.04.

Freitag,26.04.wirdnachgefahrenamSamstag,27.04.

DieseRegelunggiltsowohlfürdieRestmüllabfuhralsauchfür
dieEntleerungderBiotonnenundAbholungderWindelsäcke.
FürdieAbholungderGelbenSäckeunddesAltpapiersgelten
dieTerminedesAbfuhrkalendariums.

DerWertstoffhofistamKarsamstaggeschlossen.

Freuen sich über den Spenden-Segen: Bertram Felix (5.v.l.), Karin Linz (6.v.l.), Bürgermeister Dr. Christian Lange (7.v.l.) und Dr. Eva 
Schurr (8.v.l.). Stellvertretend für die Spender im Bild: Patrick Backer (3.v.l.) vom TKS sowie Stefan Küst (v.l.), Anneke Groot, Dr. 
Peter Ruderich, Michaela Pöhlau und Friedrich Hager vom Sprecherrat der Gästeführer.

Bauernmarkt im April  
auf dem Maxplatz  

Regionalvermarktung. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten rund um das 
zukünftige Bürgerrathaus an der Promenade gibt es im April auch eine vorüberge-
hende Änderung beim Marktbetrieb. Der jeden Samstag auf der nördlichen 
Promenade stattfindende Bamberger Bauernmarkt wird im April auf den Maxplatz 
verlegt. Die Öffnungszeiten von 8 - 13 Uhr bleiben unverändert. Der Bamberger 
Bauernmarkt ist Teil der Regionalkampagne von Stadt und Landkreis Bamberg. Er 
wurde 1995 gegründet als Zusammenschluss von Landwirten, die ausschließlich 
aus der Region Bamberg stammen. Sie setzten ihre Vision um, ihren Kunden 
frische und vor allem ausschließlich regional erzeugte Produkte in außergewöhnli-
cher Qualität anzubieten. Info: www.bamberger-bauernmarkt.de/
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NACHHALTIGKEIT

Müll-Aktion. Zumwiederholten
Malewarenrund160Auszubil-
dendedesBundespolizei-und
FortbildungszentrumsBamberg
imRahmenihrerProjektwoche
imgesamtenStadtgebietunter-
wegs,umgedankenloswegge-
worfeneAbfälleaufWegenund
ausGrünanlagenaufzusam-
meln.

Dabeidurchforstetendiejungen
PolizistenundPolizistinnenwei-
teBereichevonderAltenburg

biszumMichelsberg,entlang
desMain-Donau-Kanalsund
derRegnitzarme,Biotopeund
ausgewählteStreckenimStad-
tosten,sowieHainundERBA-
Park.NachmehrerenStunden
Sammelaktionkamauchdieses
Malwiedereineerstaunlichgro-
ßeMengeanMüllzusammen,
welcheramWertstoffhofzusam-
mengetragenwurde.Estürmten
sichnebenAltreifen,Haushalts-
geräten,Flaschenundsonsti-
gemUnratwiezuerwartenwar,

auchbeachtlicheMengenan
To-Go-Verpackungen.

DemTo-Go-Trendunddem
achtlosenWegwerfenvonAb-
fällenkannnurmitvielGeduld
undAufklärungentgegengewirkt

werden,soKarinKöberlein
vomstädtischenUmweltamt.
Siebedanktesichdahernach
derAktionimNamenderStadt
Bambergfürdenanerkennens-
wertenundvorbildhaftenEinsatz
beidenjungenBundespolizisten.

Bundespolizei räumt auf 
BemerkenswertesUmweltengagementfüreinsauberesStadtbild

Nachhaltigkeit. KeinAprilscherz
wardieEinladungzumWork-
shop„Biokannjeder!“am1.
April:26Teilnehmerinnenund
einTeilnehmervonKinder-
krippen,Kindergärtenund
SchulenausStadtundLand-
kreisBambergdiskutiertenan
diesemNachmittagintensiv
überdasThemaBioproduktein
derKinderverpflegung.

AgnesStrebervonderGe-
schäftsleitungdesErnährungs-
institutesKinderLeichtaus
MünchenbegrüßtedieVer-
treterinnenundVertreterder
Einrichtungenunderläuterte
ineinemEinführungsvortrag,
warumBio-Lebensmittelinder
Kinderverpflegungdiebessere
Alternativesind.Soleidennach
demBayerischenKinderge-

sundheitsbericht3,2Prozent
derKinderanFettleibigkeit,die
hauptsächlichdurchzuviele
süßeSpeisenundGetränke
verursachtwird.InBezugauf
dieBelastungderUmwelt
müsstenkonventionellerzeug-
teProduktedurchschnittlich
etwa20bis30teurersein,um
diedurchdieProduktionver-
ursachtenSchädenkompen-
sierenzukönnen.„Bioprodukte
reduzierendieUmweltbelas-
tungenundleisteneinenwich-
tigenBeitragfürdiegesunde
ErnährungunsererKinder“,so
AgensStreber.

Hans-JürgenMohl,Bio-Land-
wirtausAbtsdorf,schilderte
seineErfahrungenausder
Praxis.Seitüber30Jahren
führterseinenBetriebnach

denVorgaben
desBioland-
Verbandesund
istdamitein
Vorreiterdes
ökologischen
Landbaus
inderRegi-
onBamberg
gewesen.Als
Gründungsmitgliedsbetriebder
RegionalkampagnevonStadt
undLandkreisBambergsetzt
ersichmitgroßerEnergieund
Leidenschaftfüreineumwelt-
bewussteLandwirtschaftund
qualitativhochwertigeErzeug-
nisseein.Diesspürtenauch
dieAnwesendenundnutzten
dieGelegenheitzahlreiche
Fragenzustellen,etwazur
biologischenSchädlingsbe-
kämpfungundzuroptimalen

LagerungderKartoffeln.

WiedasThemaBio-Ver-
pflegunginZukunftinihren
Einrichtungenweitervorange-
brachtwerdenkann,warGe-
genstandderabschließenden
Werkstattgespräche.Inspiriert
undmiteinemganzen„Sack“
vollerIdeenundAnregungen
machtensichdieErzieherin-
nenundErzieheramEndeauf
denHeimweg.

„Bio kann jeder!“
…auchinKinderkrippen,KindergärtenundSchulen

Umwelt-Termine
Gelber Sack
15.04. Bezirk 4–6
16.04. Bezirk 10–12
23.04. Bezirk 1–3
24.04. Bezirk 7–9

Altpapier
16.04. Bezirk10
17.04. Bezirk11
18.04. Bezirk12
24.04. Bezirk1
25.04. Bezirk2
26.04. Bezirk3

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturBamberg
inZusammenarbeitmitdemVereinEnergieberaterFrankene.V.
Jeden Mittwoch, 12.00 – 18.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 0951 87-1724 oder 0951 85-554

„BannwaldistWald,deraufgrundseinerLageundseinerflä-
chenmäßigenAusdehnungvoralleminVerdichtungsräumenund
waldarmenBereichenunersetzlichist.Ererfülltunteranderem
wertvolleLeistungenfürKlima,WasserhaushaltunddieLuftrein-
haltungunddientinbesonderemMaßedemSchutzvorImmissi-
onen.DieGrenzeunddieGrößeeinesBannwaldeswerdendurch
einejeweilseigeneVerordnungaufderGrundlagederWaldge-
setzedesBundesundderLänderfestgelegt.Bannwälderdürfen
nichtverkleinertwerden.BeiEingriffensindRodungenvollum-
fänglichauszugleichen,d.h.esistmindestenseinegleichgroße
FlächeimunmittelbarenAnschlussandenbeeinträchtigtenWald
gleichwertigaufzuforsten.“

Das Umweltamt antwortet:

Der Bürger fragt:
„Hauptsmoorwald, Michaelsberger Wald und Bruderwald 
sind Bannwald. Was bedeutet das?“
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Welterbe. Jetzt geht´s im Garten richtig 
los! – Unter diesem bekannten Motto 
veranstaltet die Interessengemeinschaft 
Bamberger Gärtner am Sonntag, den 
28. April, einen abwechslungsreichen 
Aktionstag in den Bamberger Gärtne-
reien. Von 10 bis 17 Uhr öffnen zwölf 
Gärtnerbetriebe aus dem Stadtgebiet ihre 
Tore und geben spannende Einblicke in 
ihre tägliche Arbeit.

Schauen,StaunenundMit-
machenheißtesamTagder
offenenGärtnereieninden
BambergerGemüse-,Obst-,
Zierpflanzen-undStaudengärt-
nereien.ZumStartderGarten-
saisonzeigendieBamberger
Gärtnermeisterihrenschweren,

aberschönenArbeitsalltag,
präsentierendieneusten
GartentrendsundstehenIn-
teressiertenmitfachkundigen
TippsrundumGemüseanbau,
Garten-undGrabgestaltungzur
Seite.

VielfältigeMitmach-Aktionen
fürJungundAltgarantieren
einenabwechslungsreichen
Tag.WährenderfahreneHobby-
gärtnerinnenundHobbygärtner
sichetwaüberdieeinzigartigen
lokalenGemüsesorteninfor-
mieren,könnendieJüngsten
Windräderbemalen,Insekten-
hotelsbauen,sichimGummi-
stiefelzielwurfübenoderinder

Hüpfburgaustoben.

SowirdderTagzu
einemErlebnisfür
dieganzeFamilie
undfüralleSinne.
Musikalischunter-
maltvonLivebands
locktdieFrühlings-
blütenprachtzum
Flanierenimhistori-
schenAmbienteder
BambergerGärtner-
stadt.Fürdasleib-
licheWohlwirdmit
selbstzubereitetenKöstlich-
keitenwieSüßholzbratwurst,
Fischspezialitäten,Kaffeeund
Kuchengesorgt.Bierliebhaber
dürfensichaufSelbstgebrautes
ausdemBambergerHopfen-
gartenfreuen.

DerEintrittzuallenVeranstal-
tungenistfrei.Eröffnetwirdder
TagderoffenenGärtnereienum
11UhrimBambergerStau-
dengartenanderKronacher
Straße.NachderBegrüßung
durchJohannStrobler(Inhaber
BambergerStaudengarten)und

ThomasSchmidt(Veranstal-
tungsorganisator,REGIOnal
Bamberg)werdenOberbür-
germeisterAndreasStarke,
Welterbe-ManagerinPatricia
AlberthundderVorstandderVR
BankBamberge.G.sprechen.
ProgrammhefteundFlyersind
beidenteilnehmendenGärtne-
reien,beiStadtundLandkreis
BambergsowiebeimTourismus
&KongressserviceBamberg
erhältlich.

NähereInformationenunter
www.gaertnerstadt-bamberg.de.

Welterbe. MitseinerdunklenFar-
beunddemrauchig-würzigen
AromagiltdasRauchbierweit
überdieStadtgrenzenhinausals
BambergerSpezialität.Traditi-
onellwirdesmitgeräuchertem
Malzhergestellt–esgehtaber
auchanders:DiekleinsteBrau-
ereiBambergs,derBamberger
HopfengartenderGärtnerfamilie
Emmerling,hateineinzigartiges
VerfahrenzurTrocknungund
VeredelungvonRauchhopfen
entwickeltundnunzumdeut-
schenPatentangemeldet.

DieTraditiondesBierbrauensin
Bambergreichtnahezu900Jah-
rezurück.ZudieserZeitgehör-
tenfastalleBrauereierzeugnisse
derGattungdesRauchbiersan.
InErmangelungtechnischer
AlternativenmusstenBrauer
daszurBierherstellungbenö-
tigteMalzüberoffenemFeuer
trocknen,umdenKeimprozess
zustoppen.Dadurchnahmdas

GetreideeinrauchigesAromaan.
ErstzuBeginndes19.Jahr-
hundertswurdeeinerauchfreie
Trocknungstechnikerfunden.

InderGeschichtedesRauch-
bierssetztdiekleinsteBrau-
ereiBambergsaktuellneue
Maßstäbe.Seit2016führtdie
ErlebnisgärtnereiEmmerling
denhistorischenHopfenanbau
alsBestandteilsdesBamberger
Welterbesfort.Inderhausei-
genenBrauereidesBamberger
Hopfengartens(Zollnerstraße
24)werdendiverse,teilweisemit
besonderenZutatenwieZitrone,
Kräutern,IngweroderBeeren
verfeinerte,Bierspezialitäten
hergestellt.

NeuimSortimentistdasRauch-
bier.Andersalsüblichwirdes
nichtmitRauchmalz,sondern
mitRauchhopfengebraut.Das
Herstellungsverfahrenhatsich
derBambergerHopfengarten

kürzlichpatentierenlassenund
damitdieklassischeHopfen-
verarbeitungkomplettrevo-
lutioniert.DurchdieSynthese
vonRauch-undHopfenaroma
kreiertderBambergerHopfen-
garteneineneuartige,bislang
nichtexistenteBierart,die
sogarinnerhalbdesbayeri-
schenReinheitsgeboteserlaubt

ist.Eshandeltsichumein
leichtesRauchbier,dasauch
beiNicht-Rauchbier-Fansgut
ankommt.ZweiSortenwerden
derzeitangeboten:„SmokeyHop
Bockbier“und„SmokeyHop
Helles“.Probiertwerdenkönnen
diesezumBeispielbeimTagder
offenenGärtnereienam28.April
2019.

Auf in die Bamberger Gärtnerstadt
GärtnerladenzumTagderoffenenGärtnereienam28.April

Kleinste Brauerei Bambergs ganz groß
BambergerHopfengartenpatentiertRauchhopfen-Herstellung

Die historische Gärtnerstadt  
und das UNESCO-Welterbe 
Dieinnerstädtischen,bisheutevonErwerbsgärtnernbewirtschafteten
AnbauflächenderGärtnerstadtprägendasStadtbildBambergsineinzig-
artigerWeiseundtrugendazubei,dassdie„AltstadtvonBamberg“1993
mitdemUNESCO-Welterbetitelausgezeichnetwurde.SeitdemMittelalter
bauendieBambergerGärtnerindiesemStadtteilihreProduktean,diesie
–damalswieheute–weitüberdieRegionhinausexportieren.MitBeharr-
lichkeithabendieGärtneranihrenurbanenProduktionsflächenfestge-
haltenunddamitdiemittelalterlicheStadtstrukturerhalten.Soverfügt
BambergheuteübereineinmaligesstädtebaulichesGeschichtsdokument.

Kris Emmerling präsentiert seinen Hopfen und sein selbstgebrautes Rauchhopfenbier 
„Smokey Hop“.
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LEBEN IN BAMBERG

Zusammenleben. Traditionsreiche
StadtunddasLebenjunger
Leute–passtdaszusammen?
DieserFragegingendieMitglie-
derdesInitiativkreisesGewalt-
präventionderStadtBamberg
zusammenmitderKlasseMe-
diengestaltungderBerufsschu-
leIInach.Herausgekommen
istdabeidieAusstellung„Ich
binBamberg,weil…“,dienun
BürgermeisterundBildungs-
referentDr.ChristianLange
vorgestelltwurde.

Auf13großformatigenRoll-Ups
erklären13Schülerinnenund
SchülermittelsFotosundTexte,
warumsieeinTeilBambergs
sind.Dabeierzählensienicht
nur,wasihnenanBamberg
gutgefällt,sondernsiegeben
aucheinenspannendenEinblick
inihreBiografie.Soberichtet
beispielsweiseder15-jährige
Omar,dasser2016vorden
kriegerischenAuseinanderset-
zungeninseinemHeimatland
nachBamberggeflohenist.

Bamberggefälltihmsogut,
„weilesvielWaldundWasser,
schöneHäuserundfreundli-
cheMenschengibt.“Oderdie
inBamberggeboreneTürkin
Dilara(16),diefindet,dassin
Bambergdieunterschiedlichen
KulturenzueinerGemeinschaft
gewachsensindundbesonders
gernemitihrenFreundendie
KerwaoderdenBamberger
Weihnachtsmarktbesucht.

„DieJugendlichenhabeneine
tolleAusstellungaufdieBeine
gestellt,dieeinenganzneuen
BlickaufFragenwie:werbin
ich?wokommeichher?wo
willichhin?wirft“,lobteLange
dieArbeitenderSchülerinnen
undSchülerunddankteihnen,
denOrganisatorensowieden
Schulleitungenfürdasgelunge-
neProjekt.Insgesamt2Jahre
langhabendieJugendlichen
anderAusstellungskonzeption
gearbeitet.Ergebnisisteine
bemerkenswerteFotogalerie,
dieaufeindringlicheArtund

WeisediebiografischeVielfalt
vonJugendlichenzeigt,die
inBamberglebenundsichin
ihrerStadtausverschiedensten
Gründensichtlichwohlfühlen.

DieAusstellung„IchbinBam-

berg,weil…“istalsWander-
ausstellungkonzipiertundkann
gerneausgeliehenwerden.
AnsprechpartnerinistStefanie
Buld,Jugendsozialarbeitan
Schulen,Tel.:095130286217,
Email:stefanie.buld@die-gfi.de

Jugendprojekt. Dasbundesweite
Förderprogramm„JUGEND
STÄRKENimQuartier“(JUS-
TiQ)wirdbisJuni2022verlän-
gertunddieStadtBamberg
istwiederdabei!Indenvier
JahrendererstenFörderphase
hattendieJUSTiQ-Projekte
insgesamt378jungeMenschen
aufihremWegvonderSchule
insBerufsleben.ZweiDrittel
dieserTeilnehmerundTeilneh-
merinnenkonntenerfolgreichin
Schule,AusbildungoderArbeit
integriertwerden.

DasProgrammwirddurch
dieEuropäischeUnion,das
BundesministeriumfürFamilie,
Senioren,FrauenundJugend
(BMFSFJ)unddasBundesmi-
nisteriumdesInneren,fürBau

undHeimat(BMI)gefördert.
EshatzumZiel,mitHilfevon
niedrigschwelligenAngeboten
dieindividuellenHürdenjunger
Menschenzuüberwindenund
eineschulischeundberufliche
Integrationzuermöglichen.

IndererstenFörderphase
(2015–2018)konntenbereits
ESF-FördergelderinHöhe
von600.000Eurodazuge-
nutztwerden,jungeMenschen
zwischen12und26Jahrenbei
ihremÜbergangvonderSchule
indenBerufzuunterstützen.
UmgesetztwurdendieProjekte
inBambergvondenTrägern
InnovativeSozialarbeite.V.,der
GesellschaftzurFörderung
beruflicherundsozialerInteg-
ration(gfi)gGmbHunddemSkF

Bamberge.V.
DielokalenJUSTiQ-
Projektekönnennun
weitere3½Jahrejunge
Menschenaufihrem
WeginsBerufsleben
unterstützenundihnen
einePerspektivegeben.
Sounterstütztdas
Projekt„Perspektive
Schulabschluss“voniSo
e.V.speziellSchülerin-
nenundSchüler,die
ihrenSchulabschluss
durchverweigerndes
Verhaltengefährden
undsomitihrenÜber-
ganginsBerufsleben
erschweren.Hierwird
derWegfüreinenguten
StartinsBerufsleben
geebnet.

DasProjekt„Kompe-
tenzagenturplus“vondergfi
gGmbHhilftbeimBerufsein-
stieg.EsbieteteinRundum-
packetmitBerufsorientierung,
Kompetenzfeststellung,Be-

werbungshilfenund-coaching,
sowieeinekonkreteUnter-
stützungbeiderSuchenach
Praktikums-,Ausbildungs-oder
Arbeitsplätzen.

Warum junge Menschen Bamberg sind
AusstellungzeigtbiografischeVielfaltvonBambergerJugendlichen

Große Hilfe in schwierigen Lagen 
DasBundesprogramm„JUGENDSTÄRKENimQuartier“(JUSTiQ)gehtindie2.Förderphase

Sie alle sind Bamberg – Schülerinnen und Schüler der Berufsschule II  
in „ihrer“ Ausstellung.
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Die Angebote von JUGEND STÄRKEN im Quartier 
...sindkostenlos,freiwilligundentsprechendderProblemeundWünsche
derTeilnehmendensehrflexibel.

InfosundKontakt:NatalieLother,StadtjugendamtProjektkoordinierung
JUSTiQ,E-Mail:natalie.lother@stadt.bamberg.de,Telefon095187-1562
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Senioren. Das21.Seniorenkonzert
stehtvorderTür:AmMittwoch,
den15.Maium14.30Uhrheißt
eswieder„Bühnefrei“fürKünst-
lerinnenundKünstlerjedenAl-
ters.DieGästedürfensichschon
jetztaufeinebensokurzweiliges
wiehochklassigesProgramm
inderKonzert-undKongress-
halleBambergfreuen.Undwer
nichtnurzuhören,sondernauch
mitsingenmöchte,istherzlich
eingeladen,denneswerdennoch
junggebliebeneSängerinnenund
Sängergesucht.

DerVorverkaufistgestartet,
erstmaligsinddieKartenzum
nichtnurimSeniorenbüroder
StadtBamberg,Geyerswörth-
straße3erhältlich(Mo–Fr8.00
–12.00Uhr),sondernauchüber
denBVDKartenserviceinder
LangenStraße39/41(Mo–Fr
9.00–18.00Uhr,Sa9.00–13.00
Uhr).DerEintrittkostet5Euro.

WereinenRollstuhlplatzbenö-
tigt,kanndiesenBedarfdirektin
derKonzert-undKongresshalle
anmelden–Tel:09519647200.

FürdaskommendeKonzert
sollauchwiedereinenChor

insLebengerufenwerden.Alle
sangesfreudigenMenschen,
mitoderohneErfahrungsind
herzlicheingeladen,mitzusin-
gen.Denn:Musikkenntkeine
Altersgrenze!ProbendesSenio-
renchoresfindennochstatt
am30.Aprilsowieam7.und
14.Mai,jeweilsvon10.00–11.30
UhrinderStädt.Musikschule,
Raum1.01.(jeweilseinDiens-
tag).Geprobtwerdenbekannte
LiederundChorsätze,zumTeil
inAbsprachemitdemChor.
InteressierteSängerinnenund
Sängermeldensichbitteinder
Musikschule,Tel.0951509960.
EsentstehenkeineKosten.

DieChorprobenkönnenganz
leichtmitdemStadtbuserreicht
werden:einfachmitderLinie
910biszurHaltestelleKlinikum
Michelsbergfahrenunddann
denoberenbeschildertenEin-
gangderMusikschulebenutzen.
Dieseristbarrierefrei.Werlie-
bermitdemAutokommt,dem
stehtderVorplatzderMusik-
schulezumParkenzurVerfü-
gung.WeitereAuskünfteerteilt
gernedieSeniorenbeauftragte
derStadtBambergStefanie
HahnunterTel.095187-1527.

Sport. Basketball,Kanu,Schwim-
men,Leichtathletik-diePalette
anSportartenwargroßundist
nichtabschließend,alsBürger-
meisterDr.ChristianLangeund
derVorsitzendedesStadtver-
bandsfürSportinBamberg,
WolfgangReichmann,am5.

AprilinderAuladerGraf-Stauf-
fenberg-Schulediediesjährige
Sportlerehrungdurchführten.

DieUrkundenundMedaillen
konntenLangeundReichmann
ansiebenSchulmannschaften,
19Vereinsmannschaften,64

Einzelsportlerinnenund-sportler
sowiedreiverdientenFunktionä-
renüberreichen.Geehrtwurde,
wermindestenseineVizemeis-
terschafterreichthatund„auf
diedieSportstadtBamberg
stolzseinkann.AnSiealleein
herzlicherGlückwunsch.Diese
sportlicheLeistungistnurmög-
lich,wersichkontinuierlichüber
Jahreanstrengt“,soBürgermeis-
terLangeinseinemGrußwort.
ZudemdankteerdenTrainern,
LehrernundFamilienmitglie-
dern,diedenSportlerndiesen
Erfolgmöglichgemachthaben.
Langegingjedochauchaufdie
ArbeitderStadteinundbezifferte
dieHöhederstädtischenSport-
förderungmit888.000Euro.

DerVorsitzendedesStadtver-
bandesfürSportinBamberg,
WolfgangReichmann,der

namensdesSportverbandes
denGeehrtenzuihrenErfol-
gengratulierte,ginginseinem
GrußwortaufdieVielzahlvon
Sportartenein,dieesinder
Stadtgibt:„Basketballdominiert
inBamberg,dazugibtesnoch
Fußball.Aberespassiertnoch
vielmehr.DasSportlebenin
unsererStadtistbunterdennje.
Dasbekommtmandannrichtig
mit,wennmansichrichtigunter
dieSportlermischt.Wirvom
Stadtverbandfreuenuns,dass
wirindenletztenMonaten23
Stadtmeisterschaftenbeglei-
tenkonntenundgut15.000
MedaillenandieHälsehängen
konnten.DasisteinBoom,den
wirhaben.UnterunseremDach
führenwir60Vereine,nurein
paarsindnichtMitgliedbeiuns.
Daherwollenwirversuchen,die
mitinsBootzuholen.“

Kartenvorverkauf für 21. Seniorenkonzert gestartet
BeliebteVeranstaltunginderKonzert-undKongresshalleam15.Mai

„Sportleben in unserer Stadt ist bunter denn je“
StadtBambergundStadtverbandehrtenSportler

Musik verbindet Generationen 
Das Seniorenkonzert der Stadt Bamberg

Mittwoch, 15. Mai 2019
14:30 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr)

Joseph-Keilberth-Saal der
Konzert- und Kongresshalle
Programmgestaltung & Moderation: Martin Erzfeld

Eintritt: 5 Euro - Kartenvorverkauf ab 05. April:
Stadt Bamberg/Seniorenbüro, Rathaus Geyerswörth 
„Eingang Rosengarten“, Zi N0, Tel: 0951 87-1514
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr oder
BVD Kartenservice, Lange Straße 39/41, Tel: 0951 90 88 220
Mo - Fr 09:00 - 18:00 Uhr, Sa 09:00 - 13:00 Uhr

mit freundlicher Unterstützung durch: 
BVD Kartenservice

Bamberg Congress + Event GmbH
Erich und Elsa Oertel Altenhilfe-Stiftung
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Flohmarkt. DieWinterpause
fürdenKinder-undJugend-
flohmarktderKommunalen
Jugendarbeitistendlichvorbei:
Ab27.April2019könnenKinder
undJugendlichewiederan
einemSamstagimMonatvon
9bis12Uhraufdenausgewie-
senenPlätzenaufderUnteren
BrückeihreeinstigenSchätze
verkaufen.

EgalobguterhalteneSpiel-
sachen,Brettspiele,Bücher
oderHörspieleundKuschel-
tiere,sieallesindzuschade,
umaufSpeichern,inKellern,
KistenundKästenihrDasein
fristen.KinderundJugendli-
chehabenindenkommenden
Sommermonatenwiederdie
Chance,dieSachenauf„ihrem“
Flohmarktzuverkaufenund
anderenKidseineFreudezu
machen.Dabeimüssensieein
paarDingebeachten:DieWaren
müssenkindgerechtseinund
siedürfenwederKriegsspiel-
zeugnochLebensmittel,Tiere
oderoriginalverpackteWaren
anbieten.Außerdemmüssen
siediePlätzeaufderUnteren
BrückenachdemFlohmarkt

wiedersauberverlassen.Die
FlohmarktaufsichtdesStadtju-
gendamtesachtetdarauf,dass
dieseSpielregelneingehalten
werden–indenvergangenen
Jahrenhatdasaberimmergut
funktioniert.

DieBerechtigungsscheinezur
Teilnahmekönnendonnerstags
vordemjeweiligenFlohmark-
terminvon8–16Uhrbeider
KommunalenJugendarbeitim
RathausGeyerswörth,Zimmer
2abgeholtwerden.Wichtig:
AbJuliwerdendieBerechti-
gungsscheinedannimneuen
BürgerrathausamZOB(Prome-
nadestraße2,96047Bamberg)
ausgegeben.Benötigtwird
zudemeineschriftlicheEinver-
ständniserklärungderEltern.
EntsprechendeVordruckegibt
esvorOrtbeiderAnmeldung

oderaufderHomepageder
StadtBambergalsDownload.
OhnedieseEinverständniser-
klärungwirdkeinBerechti-
gungsscheinausgegeben.Die

TeilnahmeamKinderflohmarkt
istkostenlos.

NichtbelegtePlätzewerdenab
9.30Uhrfreigegeben.

LEBEN IN BAMBERG

Spende. DieErlöseausver-
schiedenenVeranstaltungen
spendetedieGraf-Stauffen-
berg-Wirtschaftsschulejetzt
anFIDES,Fördervereinfür
psychischkrankeMenschen,
undandie„BambergerTa-
fel“.MichaeleRevelant(Tafel)

undAnneroseAckermann
vonFIDESkonntenjeweils
500EurofürihreVereineent-
gegennehmen.Siedankten
denVertreternderSchule
undversicherten,dassdie
SpendenfürguteZweckever-
wendetwerden.

Ausstellung. ImRahmender
Spendenaktion„DieJugend-
feuerwehrnimmtFahrtauf“
informierteinekleineAus-
stellungimEingangsbereich
desRathausesamMaxplatz

überdieArbeitderJugend-
feuerwehr.DieAusstellung
istbis30.Aprilaufgebaut.
WeitereAktionenfolgenam
27.Aprilundam10.Maiinder
Innenstadt.

Wirtschaftsschule  
spendet

Jugendfeuerwehr  
informiert

Volkslauf. Daswarganzstark:
28Minutenund48Sekunden
nachdemSchirmherrOberbür-
germeisterAndreasStarkeden
Startschussgegebenhatte,lief
RolandWildvonderLGBam-
bergalsersterdurchdasZiel
desVolkslaufes„StarkesRen-
nenfürMenscheninNot“.Bei
tollemFrühlingswettermachten
sicham30.Märzdeutlichüber
200LäuferinnenundLäuferauf
den8KilometerlangenWeg
durchdenHain.Fürvieleein
idealerTestfürdenBamberger
Weltkulturerbelaufam5.Mai,
fürandereeinfacheinschönes
Erlebnis,beidemesaufdie
Laufzeitnichtweiterankam.
EinebesondereHervorhebung
verdientIrmgardWalter:Mit
85Jahrenwarsiedieälteste
Laufteilnehmerinundließdabei

nochsomanchenhintersich.

TeilnehmerstärksteGruppe
warwieimVorjahrdieBun-

despolizeimit37Teilnehmern.
GewinnerwarenaberamEnde
alle:DerErlösausdenStartge-
bühren–rund1.000Euro–geht

aniSoe.V.fürdiedasProjekt
„ja:baAKTIV“,einGesundheits-
projektinderOffenenJugend-
arbeitBamberg.Dabeisollen
JugendlichezumehrBewegung
imFreienmotiviertwerden.
Schwerpunktewerdenaufdie
OffeneJugendarbeitinGau-
stadt,GereuthundBamberg-
Ostgelegt.

EinherzlichesDankeschöndes
Schirmherrngehtwieimmeran
dieehrenamtlichenOrganisato-
renAnneroseAckermann,Detlev
Hohmuth,JonasMerzbacher,
KatharinaKloseundAlexandra
Kraus.EbensodankteOBStarke
demRewe-MarktRudelinder
WürzburgerStraße,derfür
Getränke,BananenundSnacks
fürdieLäufersorgte,sowiedem
TennisclubBamberg.

Traumwetter lockte zum Volkslauf in den Hain 
VieleLaufbegeistertebei„StarkesRennenfürMenscheninNot“/
SpendenerlösfürdieOffeneJugendarbeitvoniSoe.V.

Kinder dürfen wieder trödeln
AbEndeAprilkönnenFlohmarktfanszwischen7und17Jahrenihrealten„Schätze“
aufderUnterenBrückezumVerkaufanbieten

Die Termine  
...desKinder-und
Jugendflohmarkts2019sind:

27.04.2019·18.05.2019
15.06.2019·27.07.2019
17.08.2019·21.09.2019
05.10.2019

Nachdem er den Startschuss gegeben hatte, schloss sich Schirmherr Oberbürgermeister 
Andreas Starke selbst den vielen Laufbegeisterten an.
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Jubiläumsjahr. DasWochenende
vom30.und31.März2019
standganzimZeichender
gelingendenIntegration.Am

30.MärzfandderLandesin-
tegrationsfachtag(,)der
Ausländer-,Migranten-und

IntegrationsbeiräteBayerns
(AGABY)inKooperationmit
derStadtBambergstatt.
DerFachtaganderUniver-

sitätBamberg
mitdemTitel
„Vielfaltvernetzt
inStadt-Land-
Kreis“beleuchtete
vielschichtigeWege
einergelingenden
Integrationim
Haupt-undEhren-
amt.AlsEhrengäs-
tesprachenu.a.die
BayerischeInteg-
rationsbeauftragte
Brendel-Fischer
undOberbürger-

meisterAndreasStarke.

AmAbenddes30.Märzlud

derMigranten-undIntegrati-
onsbeiratzueinemfeierlichen
Jubiläumsempfang(,)ein.
Dabeiwarensowohldiebayeri-
schenGästeaus
denAusländer-,
Migranten-und
Integrationsbei-
räteneingela-
denalsauch
eineAuswahl
anBamberger
Akteurender
Integration.

Dasgesamte
Jahr2019steht
unterdem
Motto„25Jahre
EngagementfürIntegration“,in
demnochvieleweitereJubilä-
umsveranstaltungendesMig-
ranten-undIntegrationsbeirat
derStadtBambergfolgen
werden.Beispielhaftkönnen
hierdas15.InternationaleFuß-
ballturniermitFamilienfestam

8.und9.JunisowiederFestakt
25JahreMigrantenundInteg-
rationsbeiratam28.September
2019genanntwerden.

Am31.Märztagteschließlich
dieVollversammlung der 
AGABY ()indenhistorischen
RäumenderHarmonie.Die
DelegiertenausganzBayern
erarbeitetendabeizahlreiche
Resolutionenfürdiepolitische
IntegrationsarbeitinBayern.

25 Jahre Engagement für Integration 
Migranten-undIntegrationsbeiratimJubiläumsjahrmitvielenAktivitäten
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STADT & BÜRGER

Wahlen. Die Stadt Bamberg weist darauf 
hin, dass ab 23. April die Briefwahlun-
terlagen für die Europawahl am 26. Mai 
2019 im Wahlamt beantragt werden 
können.

DieWahlamtsgeschäftsstelle
befindetsichimRathausMax-
platzimErdgeschoss(Zi.-Nr.
8)gleichnachderInfothek.Die
ÖffnungszeitensindvonMontag
bisDonnerstagvon8.00bis
18.00Uhr,amFreitagvon8.00
bis14.00Uhr,zusätzlicham
Freitag,24.05.2019,von8.00bis
18.00Uhr.

MitzubringensinddieWahl-
benachrichtigung,dieabEnde
AprildenWählerinnenund
Wählernzugeht,undeinAus-
weisdokument.AufderRück-
seitederWahlbenachrichtigung
befindetsicheinAntragsformu-
lar,dasausgefülltundunter-
schriebenwerdenmuss.

WahlberechtigtinderStadt
BambergsindalleDeutschen
imSinnedesArtikels116Abs.
1desGrundgesetzessowieauf

AntragauchalleStaatsange-
hörigenderübrigenMitglied-
staatenderEuropäischenUnion
(Unionsbürger),dieamWahltag
dasachtzehnteLebensjahr
vollendethaben,seitmindes-
tensdreiMonateninderStadt
BambergmitHauptwohnsitz
gemeldetsindundnichtvom
Wahlrechtausgeschlossensind.

Unionsbürger,diebereitsbei
einerfrüherenEuropawahl
einenAntragaufEintragung
insWählerverzeichnisgestellt
haben,werdenautomatisch
wiederindasWählerverzeich-
nisaufgenommenundmüssen
somitkeinenneuenAntrag
stellen.

WerBriefwahlunterlagenfür
eineanderePersonbeantragen
will,benötigtdazueineVoll-
macht.Hierfindetsichaufder
RückseitederWahlbenachrich-
tigungebenfallseingeeigneter
Vordruck.InderWahlamtsge-
schäftsstellekannauchvorOrt
gewähltwerden,sodassder
Postwegentfällt.

DieWahlbenachrichtigungen
sindmiteinemQR-Codever-
sehen,dermitderWebsitefür
denOnline-Antragverlinktist.
SokönnenBriefwahlunterlagen
auchganzbequemdigitalvom
Smartphoneausbeantragtwer-
den.AuchohnedenQR-Code
kanndieseMöglichkeitgenutzt
werdenunter

https://www.stadt.bamberg.
de/wahlen

Dabeiistallerdingszubeach-
ten,dassderAntragbisspä-
testens21.05.2019gestelltsein
muss,damitnochgenügend
Zeitverbleibt,dieUnterlagen
perPostzuerhaltenundum
denEingangbeiderStadtBam-
bergbisspätestens26.05.2019
sicherzustellen.

DasWahlamtweistausdrück-
lichdaraufhin,dasseine
telefonischeBeantragungvon
Wahlscheinennichtmöglichist.

Europawahl 2019: Briefwahlunterlagen  
ab 23. April beantragen
PersönlichimWahlamtimRathausMaxplatzoderonline
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Hohe Auszeichnung  
für Helmut Klehr 

Ehrung. Helmut Klehr, Mit- 
glied der Deutschen Lebens- 
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
Bayern, ist mit dem Steck- 
kreuz, der höchsten Aus- 
zeichnung des Bayerischen 
Innenministeriums für bes- 
ondere Verdienste um die 
freiwilligen Hilfsorganisatio-
nen, ausgezeichnet worden.  
Klehr ist seit 50 Jahren  
bei der DLRG aktiv in der 
Ausbildung Rettungs-
schwimmen und seit 1981  
als Tauchlehrer.  
Von 1976 bis 1997 war er 
Technischer Leiter im Orts- 
verband Bamberg. Seit 1990 
leitet er das Referat Tauchen 
für den DLRG Bezirk Ober- 
franken sowie zusätzlich von 
1996 – 2013 für die DLRG 
Bayern. Die Auszeichnung 
fand im Renaissancesaal  
des Rathauses Schloss 
Geyerswörth statt.
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Ursula Müller  
erhielt Ehrenzeichen  

Ehrung. Ursula Müller 
ist von Gesundheits-
ministerin Melanie 
Huml mit dem 
Ehrenzeichen des  
Bayerischen 
Ministerpräsidenten 
für Verdienste von im 
Ehrenamt tätigen 
Frauen und Männern 
bedacht worden. 
Müller, Jahrgang 1921, 
leitete unter anderem 
jahrzehntelang den 
Seniorenkreis beim  
FC Eintracht Bamberg. 
Während ihrer 
Amtszeit habe sich die 
Anzahl der Mitglieder 
vervielfacht. Es seien 
viele Freundschaften 
zustande gekommen, 
lobte die Ministerin. 
Zu den Gratulanten 
gehörte Bürgermeister 
Dr. Christian Lange. 
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Partnerstädte. DieNeuntklässler
derstädtischenGraf-Stauf-
fenbergWirtschaftsschule
sinddiePioniereeinerneuen
Schulpartnerschaft:Vom1.bis
4.Aprilbesuchtensieerstmals
dasBundesrealgymnasiumin
derPartnerstadtFeldkirchenin
Kärnten.

AufdieReisegeschickthatten
sieBürgermeisterWolfgang
MetznerundBrigitteRiegel-
bauer,stellvertretendeLeiterin
desBürgermeisteramtes,sowie
SchulleiterMartinMattausch
undBetreuungslehrerHerbert
Bürk.AusderVorstandschaft
derBambergerKrippenfreun-
denutzeRolandHaderleindie
MitfahrgelegenheitzumBesuch

desFeldkirchnerPartnerver-
eins.

InFeldkirchenangekommen,
bereitetenBürgermeister
MartinTreffnerundweitere
VertreterderStadtFeldkir-
chenderBambergerGruppe
einenaußergewöhnlichenund
herzlichenEmpfang.Nacheiner
interessantenStadtführungvon
SchülernfürSchülermündete
derersteTagineinenFestakt
imMusiksaalimBRGFeldkir-
chenam„Sonnenhügel“.

Musikalischbeeindruckend
umrahmt,sprachennebenden
InitiatorenundOrganisatoren
derPartnerschaft,Manfred
PeternellundHerbertBürk,der

BürgermeistervonFeldkirchen
MartinTreffner,dieLeiterin
derStadtverwaltungsowie
dieSchulleitervomBundes-

realgymnasium(BRG)Herwig
KlautzersowievonderBundes-
handelsschule(HAS)Christan
Leitgeb.

Stadt & Bürger. DieLebensquali-
tätinBambergistsehrhoch.
Schon2017wollteesdieStadt
Bambergaberganzgenauwis-
senundbefragtebeiderersten
BambergerBürgerumfrage
5000BürgerinnenundBür-
ger,wiesieinBambergleben,
wasihnenhieramallerbesten
gefällt,wassieandersmachen
würden,wennsieOberbür-
germeisterwärenundwoder
Schuhdrückt.Nungibteseine
Neuauflage,undwiederwurden
5000Bambergerinnenund
Bambergerzufälligausgewählt.
Insgesamt1.600ausgefüllte
Fragebögenflossen2017indie
AuswertungderWissenschaftle-

rinnenundWissenschaftlerein,
dasentsprichteinemaußer-
gewöhnlichhohenRücklauf
von32Prozent.DieErgebnisse
warenrechtpositiv:82Prozent
derBefragtenbewertetendie
LebensqualitätderStadtmit
gutbissehrgut.Hervorragende
NotengibteszumBeispielfür
diefamiliengerechtenAngebote
inderStadt.AberauchSenioren
undjungeErwachsenefühlen
sichgutaufgehoben.Nunsoll
untersuchtwerden,obdasso
gebliebenistoderwassich
veränderthat.

DieTeilnahmeanderBefragung
istselbstverständlichfreiwillig.
DennochbittetdieStadtum
Beteiligung,dennfüreinere-
präsentativeBefragungisteine
hoheTeilnahmeerforderlich.
Deshalbistessehrwichtig,dass
möglichstvielederausgewähl-
tenBürgerinnenundBürger
mitmachen.Dadurchwirdeine
realistischeDatengrundlage
gewonnen,dieesermöglicht,
wichtigeWeichenzustellenoder
notwendigeVeränderungenan-
zustoßen.Wichtigistaberauch
zuwissen,wasIhneninunserer
Stadtbesondersgutgefällt.

DerFragebogen,dervonder
Otto-Friedrich-UniversitätBam-

berg,LehrstuhlfürStatistikund
Ökonometrieentwickeltwurde,
stelltdieumfassendsteBürger-
befragungdar,dieinBamberg
durchgeführtwird.

DieBefragungwirdvomBam-

bergerCentrumfürEmpiri-
scheStudien(BACES)ander
UniversitätBambergauch
onlinebereitgestelltundkann
direktunterhttps://online.baces.
uni-bamberg.de/uc/BaBB2019
abgerufenwerden.

Startschuss für neue Schulpartnerschaft 
StädtischeGraf-Stauffenberg-WirtschaftsschulebesuchtedasBundesrealgymnasiumFeldkirchen

Zweite Bamberger Bürgerumfrage gestartet
Ergebnissevon2017sollenfortgeschriebenwerden
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Der Rücklauf der ausgefüllten Fragebögen 
startet auch bei der zweiten Bürgerbefra-
gung gut.
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ADFC-Landesversammlung 
in Bamberg  

Empfang. Die Landesversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) 
fand am 30. März in Bamberg statt. Am Abend zuvor begrüßte Bürgermeister 
Wolfgang Metzner mit einer launigen Rede die Tagungsteilnehmer in Bamberg 
herzlich willkommen. Im Rokokosaal des Alten Rathauses begrüßte er die 
Fahrradfreunde aus ganz Bayern und erläuterte diesen augenzwinkernd, warum 
Bamberg einer der schönsten Flecken im Bundesland ist. Gleichwohl wurde es 
auch ernster, als es etwa um verkehrlichen Herausforderungen in der historischen 
Welterbestadt ging. Der Bürgermeister sprach etwa über die teilweise sehr 
beengten Raumverhältnisse Bambergs und die geplanten Millioneninvestitionen 
in die Radverkehrsinfrastruktur. Am Ende wünschte er allen Teilnehmern viel 
Energie und gute Gespräche bei der großen Landesversammlung am Folgetag – 
und ein schönes Frühlingswochenende in Bamberg. 
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Gelegenheitsfahrer wissen die Vorteile des 
4er-Tickets, das es in Bamberg am Fahr-
scheinautomaten gibt, zu schätzen: Sie 
können die vier Busfahrten selbst nutzen 
oder mit anderen teilen und sparen bei 

jeder Fahrt gegenüber dem Einzelfahrschein 
bares Geld. 

Noch flexibler geht es mit dem Handyticket: 
Einmal registriert, kostet hier das normale 

Einzelticket so viel wie eine Fahrt mit dem 
4er-Ticket und es ist jederzeit von überall 
per Handy erhältlich – über die VGN Fahr-
plan- & Ticket-App oder im Onlineshop auf 
www.shop.vgn.de

Seine Feuertaufe hat der neue 
Steg in der Hainbadestelle 
vergangenes Jahr mit Bravour 
bestanden und sich im Herbst 
verdient in die Winterpause 
verabschiedet. Jetzt startet die 
Vorsaison wieder, so dass die 
Gäste ab kommendem Mon-
tag, 15. April, dort die Früh-
lingssonne wieder genießen 
können. 

Für 2 Euro öffnet sich das 
Drehkreuz täglich von 9 bis 19 
Uhr. Um 20 Uhr schließt das 
„Luft- und Sonnenbad“ an der 
Regnitz. Auch die Saisonkarte 
ist dann wieder für 50 Euro zu 
haben. Wie in jedem Jahr bleibt 
das Kinderplanschbecken zu-
nächst trocken; zum Saisonstart 
der anderen Freibäder wird es 
wieder mit Wasser gefüllt.

Die Tage werden länger, die Temperaturen 
steigen – höchste Zeit, das Auto wieder öf-
ter stehen zu lassen und aufs Rad umzustei-
gen. Neben Benzinkosten sparen sich Radler 
sowohl Nerven, die sie im Stau verlieren, 
und den Weg ins Fitnessstudio. Tipps, wie 
man sein Rad mit wenigen Handgriffen 
fit für die nächste Ausfahrt macht, gibt 
Rad-Experte Andi Grüner vom Radladen 
Bamberg im Blog der Stadtwerke Bamberg 
unter blog.stadtwerke-bamberg.de. 

Da Feuchtigkeit und Dreck die Rundum-
überholung schnell zunichtemachen, 
empfiehlt er, das Rad – wo es geht – wet-
tergeschützt unterzustellen. Am Bamberger 

Bahnhof steht dafür das 
Radhaus zur Verfügung. 
Für 50 Cent am Tag, 8 
Euro im Monat bzw. 70 
Euro im Jahr gibt es hier 
jede Menge trockene 
Stellplätze und die 
Sicherheit, dass Besitzer 
ihr Rad dort schnell und 
unversehrt wiederfin-
det. Außerdem finden 
sie hier eine Luftstation, 
Spinde für Taschen und 
Gepäck sowie Steckdo-
sen zum Aufladen von 
E-Bike-Akkus.

Hainbadestelle

Am 15. April startet die Saison  

Stadtwerke-Blog

Mit dem Rad zur Arbeit 

ÖPNV

Einzelfahrkarte online kaufen und 4er-Ticket-Rabatt sichern 

Wegen einer internen Betriebsversammlung schließt das 
Servicezentrum der Stadtwerke Bamberg am Zentralen 
Omnibusbahnhof (ZOB) am kommenden Mittwoch,  
17. April, zwischen 12 und 16 Uhr. Vormittags von 8 bis  
12 Uhr sowie nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich 
erreichbar. 

Im Notfall, beispielsweise bei Gasgeruch, steht der Be-
reitschaftsdienst der Stadtwerke unter der Rufnummer  
0951 77-0 zu jeder Zeit rund um die Uhr zur Verfügung.

Servicezentrum am ZOB 

Am Mittwoch zwischen 12 und 16 Uhr 
geschlossen 
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Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund 
der Artikel 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 Ge-
meindeordnung (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-
I), die zuletzt durch § 2 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 
260) geändert worden ist folgende 
Satzung:

Inhaltsübersicht
§ 1 Name, Sitz, Schulträger
§ 2 Auftrag
§ 3  Aufbau, Angebot,  

Unterrichtsbedingungen
§ 4 Gebühren
§ 5 Räumlichkeiten und Ausstattung
§ 6 Musikschulinstrumente
§ 7 Schulleitung
§ 8 Lehrkräfte
§ 9 Fort- und Weiterbildung
§ 10 Verwaltung
§ 11 Unterstützende Gremien
§ 12 Kuratorium
§ 13 In-Kraft-Treten
Anlage 1 – Schulordnung 
Anlage 2 – Nutzungsordnung für 
überlassene Musikschulinstrumente

§ 1 Name, Sitz, Schulträger
Die Musikschule ist eine von der Stadt 
Bamberg getragene kommunale 
Bildungseinrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Städtische Musikschu-
le Bamberg“ und hat ihren Sitz in 
Bamberg. Sie ist eine Musikschule 
im Sinne der Verordnung über die 
Führung der Bezeichnung Sing- und 
Musikschule (SiMuV) vom 17.08.1984 
(GVBl. S. 290). 

§ 2 Auftrag
Die Musikschule ist eine öffentliche 
Bildungseinrichtung in der kommu-
nalen Bildungslandschaft und nimmt 
in diesem Rahmen die Aufgaben der 
kommunalen Daseinsvorsorge wahr. 
Sie erfüllt einen eigenständigen 
Bildungsauftrag in der außerschuli-
schen Musikerziehung und kooperiert 
mit Kindertagesstätten und allgemein 
bildenden Schulen sowie weiteren 
Kooperationspartnern. Sie pflegt und 
vermittelt das Kulturgut Musik. Als 
Angebotsschule führt sie Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene zum Sin-
gen und Musizieren und leistet einen 
Beitrag zur sozialen und kulturellen 
Erziehung. Die Musikschule schafft 
auch die Grundlagen für eine spätere 
musikalische Berufsausbildung. Sie 
pflegt Sing- und Musizierformen aus 
allen Gebieten der Musik und arbeitet 
eng mit anderen musikalischen und 
kulturellen Einrichtungen zusammen.

§ 3  Aufbau, Angebot,  
Unterrichtsbedingungen

Der innere Aufbau der Musikschu-
le, das Unterrichtsangebot und die 
Unterrichtsbedingungen entsprechen 
der Sing- und Musikschulverord-
nung sowie dem Strukturplan des 
Verbandes deutscher Musikschulen 
und werden in der Schulordnung, die 
als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung 
ist, niedergelegt.

§ 4 Gebühren
Die Nutzerinnen und Nutzer des 
Musikschulangebots leisten einen 
finanziellen Eigenbeitrag zu den 
Kosten der Musikschule in Form von 
Gebühren. Diese werden in einer 
Gebührensatzung festgelegt, die unter 
sozialen Gesichtspunkten Ermäßigun-
gen vorsieht.

§ 5  Räumlichkeiten  
und Ausstattung

Der Schulträger sorgt für geeignete 
Unterrichts- und Verwaltungsräume 
in bedarfsgerechtem Umfang und für 
die fachgerechte Ausstattung.

§ 6 Musikschulinstrumente
Die Musikschule kann im Rahmen 
ihrer Bestände Instrumente und 
Unterrichtsmittel gegen Gebühr zur 
Verfügung stellen. Näheres ist in der 
Nutzungsordnung für überlassene 
Musikschulinstrumente, die als 
Anlage 2 Bestandteil dieser Satzung 
ist, in der Gebührensatzung sowie der 
Schulordnung festgelegt.

§ 7 Schulleitung
Die Musikschule wird von einer mu-
sikpädagogischen Fachkraft geleitet. 
Diese wird vom Träger der Musikschu-
le angestellt.
Der Leitung obliegen
1.  die Vertretung der Musikschule im 

übertragenen Rahmen unbeschadet 
der Art. 38 und 39 GO und die stän-
dige Kontaktpflege zu den Akteuren 
in der kommunalen Bildungsland-
schaft,

2.  die musikalisch-pädagogische 
Leitung, insbesondere

 a)  Verantwortung für die Lehrstoffe, 
-inhalte und -methoden,

 b) Führung des Kollegiums,
 c)  Beratung von Schülern und 

Eltern,
 d)  Entwicklung von Angebotsfor-

men,
 e)  fachliche Information und 

Weiterbildung,
 f)  künstlerische Aktivitäten,
 

3.  die organisatorische Leitung, 
insbesondere

 a)  Einteilung der Lehrkräfte (ggf. 
durch Vereinbarung) und 
Erstellung/Genehmigung des 
Stundenplanes,

 b)  Auswahl und Vorschlag für 
die Bestellung des Lehr- und 
Verwaltungspersonals, 

 c)  Überwachung des Schulbetriebs,
 d)  Aufstellung und Vollzug des 

Haushaltsplans,
 e)  Planung und Ausgestaltung von 

Kooperationen,
 f)  Planung und Durchführung von 

Veranstaltungen,
 g) Öffentlichkeitsarbeit,
 h)  Statistik, Analyse und konzepti-

onelle Planung

§ 8 Lehrkräfte
An der Musikschule unterrichten 
Lehrkräfte, die nach Maßgabe des § 
4 Abs. 2 der SiMuV ein musikpädago-
gisches Fachstudium abgeschlossen 
haben oder eine vergleichbare Quali-
fikation nachweisen. Sie werden vom 
Träger der Musikschule verpflichtet. 
Für die Verpflichtung von Lehrkräften 
hat die Schulleitung ein Vorschlags-
recht. Die Aufgaben der Lehrkräfte 
werden in einer Dienstanweisung 
näher geregelt bzw. einzelvertraglich 
vereinbart.

§ 9 Fort- und Weiterbildung
Zur Erhaltung und Verbesserung 
des Unterrichtsniveaus kann der 
Träger Leitung und Lehrkräfte für die 
Teilnahme an Veranstaltungen zur 
Fort- und Weiterbildung vom Unter-
richt freistellen und dafür Zuschüsse 
gewähren.

§ 10 Verwaltung
Für die Verwaltung der Musikschule 
wird geeignetes Fachpersonal bestellt. 

§ 11 Unterstützende Gremien
Zur Unterstützung der Musikschular-
beit und zur Wahrung von Interessen 
können Vereinigungen wie Elternver-
tretung, Förderverein, Stiftung oder 
Beirat gebildet werden.

§ 12 Kuratorium
(1)  Für die Angelegenheiten der 

städtischen Musikschule wird ein 
Kuratorium gebildet. Es besteht 
aus neun Personen sowie einem 
Vertreter / einer Vertreterin der im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen, die 
vom Stadtrat jeweils auf die Dauer 
von 3 Jahren berufen werden. Die 
Mitglieder haben Sitz und Stimme. 

(2)  Den Vorsitz hat die jeweilige 
Kulturreferentin / der jeweilige 
Kulturreferent der Stadt Bamberg. 
Dem Vorsitzenden bzw. Stellver-
treter obliegt die Einberufung und 
Leitung der Kuratoriumssitzung. 

(3)  Dem Kuratorium gehören an:
 -  der Kulturreferent / die Kulturre-

ferentin der Stadt Bamberg 
 -  je ein Sprecher / eine Spreche-

rin der im Stadtrat vertretenen 
Fraktionen 

 -  die Leitung der Musikschule 
 -  der / die Vorsitzende des Förder-

vereins Städtische Musikschule 
Bamberg e.V.

 -  zwei Vertreter / Vertreterinnen der 
Musikschullehrkräfte 

 -  zwei Vertreter / Vertreterinnen der 
Elternschaft 

 -  zwei Vertreter / Vertreterinnen der 
Schülerschaft 

  Die Leitung der Musikschule unter-
stützt den Stadtrat bei der Berufung 
von Vertretern für das Kuratorium 
durch Unterbreitung geeigneter 
Vorschläge. 

(4)  Die Mitglieder des Kuratoriums 
erhalten Sitzungsgelder in der 
gleichen Höhe wie die Mitglieder 
des Stadtrates.

(5)  Das Kuratorium berät die Leitung 
der Musikschule in allen die 
Musikschule betreffenden An-
gelegenheiten. Themen können 
beispielsweise sein: 

 a) Finanzierung/Budget 
 b)  Gebühren: Ermäßigungen, 

Zuschläge, Erhöhungen (Höhe 
und Turnus) 

 c)  Unterrichtsangebot, Stadtteilver-
sorgung, Kooperationen 

 d)  Veranstaltungen, Projekte und 
Reisen (z. B. in Partnerstädte) 

 (6)  Das Kuratorium kann sich bei 
Bedarf eine Geschäftsordnung 
geben.

§ 13 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 1. September 
2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung für die Städtische Musikschu-
le vom 02.02.1999 außer Kraft.

Schulordnung (Anlage 1 zur Sat-
zung für die Städtische Musikschule 
Bamberg)
Die Schulordnung regelt das Verhältnis 
zwischen der Musikschule und ihren 
Nutzern (Schülerinnen und Schüler).

Inhaltsverzeichnis
1. Aufgabe
2. Aufbau/Ausbildung
3. Unterricht

Bekanntmachung Satzung für die Städtische Musikschule Bamberg
(Musikschulsatzung) vom 5. April 2019
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4. Schuljahr
5. Anmeldung/Aufnahme
6. Probezeit
7.  Abmeldung / Beendigung des 

Nutzungsverhältnisses
8. Verhinderung
9.  Leistungen der Schülerin /  

des Schülers
10. Unterrichtsstätten
11. Aufsicht
12. Datenschutz
13. Bild- und Tonaufzeichnungen
14.  Veranstaltungen / Öffentliche 

Auftritte
15.  Instrumente / Noten /  

Unterrichtsmaterialien
16. Ausbildungsbuch
17. Gesundheitsbestimmungen 
18. Unfallversicherung

1. Aufgabe
Öffentliche Musikschulen sind 
Bildungseinrichtungen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Sie 
sind kommunal verantwortete 
Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, 
jugend- und sozialpolitischen 
Aufgaben. Musikschulen sind Orte 
des Musizierens, der Musikerziehung 
und der Musikpflege, Orte der Kunst 
und der Kultur und Orte für Bildung 
und Begegnung. In der Musikschule 
kommen Menschen aus unterschied-
lichen Bevölkerungsschichten, allen 
Generationen und verschiedenen 
Kulturkreisen zusammen und lernen 
voneinander.

Die Musikschule erfüllt die Anfor-
derungen der „Verordnung über die 
Führung der Bezeichnung Singschule 
und Musikschule (Sing- und Musik-
schulverordnung) hinsichtlich des 
fachlichen Aufbaus, der Grundfach-
verpflichtung für Kinder im Vorschul- 
und Grundschulalter, der Fächer-
breite im Instrumentalunterricht, der 
Qualifikation und der Beschäftigungs-
verhältnisse des Lehrpersonals, der 
Ordnung des inneren Betriebs und 
der sozialen Gebührengestaltung.
Die öffentliche Musikschule legt 
mit qualifiziertem Fachunterricht 
die Grundlage für eine lebenslange 
Beschäftigung mit Musik. Sie eröffnet 
ihren Schülerinnen und Schülern 
Möglichkeiten zum qualitätvollen 
gemeinschaftlichen Musizieren in der 
Musikschule, in der allgemein bilden-
den Schule, in der Familie oder in den 
vielfältigen Formen des Laienmusizie-
rens. Dabei werden die Schülerinnen 
und Schüler im Verlauf ihres musi-
kalischen Bildungsganges umfassend 
beraten. Besonders Begabte erhalten 
eine spezielle Förderung, die auch die 
Vorbereitung auf ein musikalisches 
Berufsstudium umfassen kann.

2. Aufbau/Ausbildung
Aufbau und Ausbildung erfolgen 
nach dem Strukturplan des Verbandes 
deutscher Musikschulen. Für den Un-
terricht gelten der VdM-Bildungsplan 
„Musik in der Elementar-/Grundstu-
fe“ und die Rahmen-Lehrpläne des 
Verbandes deutscher Musikschulen, 
in denen Ziele und Inhalte der Aus-
bildung formuliert sind, sowie ggf. 
weitere Lehrplan-Bestimmungen der 
Musikschule.
Die Musikschule gliedert sich in
1. Elementarstufe/Grundstufe
2.  Instrumental- und Vokalfächer 

(Unter-/Mittel-/Oberstufe)
3. Ensemblefächer
4. Ergänzungsfächer
5.  Studienvorbereitende Ausbildung 

(Förderklasse)
6. Kooperationen
7. Projekte und Veranstaltungen.
Der Elementarunterricht/Grundfach-
unterricht geht dem Unterricht in den 
Instrumental-/Vokalfächern voraus 
und begleitet ihn. Ensemblefächer 
sind grundlegender Bestandteil des 
Musikschulunterrichts. Ergänzungsfä-
cher, studienvorbereitende Ausbil-
dung, Kooperationen, Projekte und 
Veranstaltungen vervollständigen das 
Leistungsangebot der Musikschule.

3. Unterricht
3.1  Elementarstufe/Grundfächer
Die Musikalischen Grundfächer 
erschließen und fördern die musika-
lischen Anlagen der Kinder. Die Teil-
nahme am vorbereitenden Unterricht 
in einem Musikalischen Grundfach ist 
daher Voraussetzung für die Zuteilung 
zum Instrumental- und Vokalunter-
richt. Über Ausnahmen entscheidet 
die Schulleitung.

3.1.1 Eltern-Kind-Gruppen
Das Musizieren in Eltern-Kind-
Gruppen ist ein Angebot für Kinder 
mit einem Eltern- oder Großelternteil 
im Alter von 6-18 Monaten, 18-36 
Monaten und 3-4 Jahren.
Der Unterricht wird in Gruppen von 
mind. 6 Kindern einmal wöchentlich 
45 Minuten erteilt.
Dauer: mindestens ein Jahr.

3.1.2  Elementare Musikpraxis (EMP) 
für Vorschulkinder in der 
Kindertagesstäte oder der 
Musikschule

In die EMP werden Kinder zwei Jahre 
vor der Einschulung aufgenommen. 
Der Unterricht wird in Gruppen von 6 
bis 12 Kindern einmal wöchentlich 45 
Minuten erteilt. 
Dauer: zwei Jahre.

 

3.1.3  Elementare Musikpraxis für 
Grundschulkinder in der 
Schule oder der Musikschule

Alternativ zum Einstieg im Vorschul-
alter können Kinder ab 6 Jahren die 
EMP für Grundschulkinder besuchen. 
Der Unterricht wird in Gruppen von 6 
bis 12 Kindern einmal wöchentlich 45 
Minuten erteilt. Dauer: ein Jahr.

3.1.4  Musikalische Kooperations-
programme in der Grund-
schule

Breite Zugänge zur Musik und zum 
aktiven Musizieren werden vielfach 
in Kooperation zwischen Musikschule 
und allgemein bildender Schule ge-
staltet. Für Grundschulkinder im Alter 
von 6-9 Jahren bietet die Musikschu-
le einmal wöchentlich 45 Minuten 
Vokal- oder Instrumentalunterricht 
in Gruppen ab 6 Kindern oder im 
Klassenverband an. 

3.2  Instrumental- und Vokalun-
terricht

Der Unterricht in den Instrumental- 
und Vokalfächern wird in Gruppen 
mit 2 bis 4 Schülern oder als Einzel-
unterricht erteilt. Die Unterrichtsform 
(Einzel- oder Gruppenunterricht) 
und die Unterrichtsdauer von 20 min 
(betrifft nur Suzuki-Methode), 30 
min, 45 min oder 60 min, legt die 
Schulleitung in Absprache mit den 
Lehrkräften anhand des Alters, der 
Vorbildung, des Leistungsstand und 
der Leistungsbereitschaft der Schülerin 
/ des Schülers sowie der Erfordernisse 
des Unterrichtsfachs fest. Wünsche 
der Schülerinnen / Schüler bzw. der 
gesetzlichen Vertreter werden im 
Rahmen des Möglichen berücksich-
tigt; ein Anspruch auf bestimmte Un-
terrichtsformen und -zeiten besteht 
nicht. Das gilt auch für diesbezügliche 
Änderungen während des laufenden 
Schuljahres. 

3.3 Ensemblefächer
Ensemblefächer dienen dem Musi-
zieren in der Gemeinschaft. Sie sind 
in allen Leistungsstufen integraler 
Bestandteil des ganzheitlichen 
Bildungskonzepts der Musikschule. 
Kontinuierliche Ensemblearbeit bildet 
mit dem Unterricht im Instrumental- 
bzw. Vokalfach eine aufeinander ab-
gestimmte Einheit und gehört daher 
zum verbindlichen Unterrichtsangebot 
der Musikschule. Über die Einteilung 
zum Ensembleunterricht entscheidet 
die Schulleitung im Benehmen mit 
der Fachlehrkraft. Anspruch auf Auf-
nahme in ein bestimmtes Ensemble 
oder Einrichtung eines Ensembles 
besteht nicht.

3.4 Ergänzungsfächer
Ergänzungsfächer sind zum einen 
kontinuierliche Unterrichtsfächer zur 
inhaltlichen Bereicherung des instru-
mentalen und vokalen Bildungsan-
gebots, insbesondere Gehörbildung/
Musiklehre/Theorie. Zum andern 
stellen sie auch eine Ergänzung 
des Musikschulangebotes dar, wie 
z. B. Musik und Bewegung, Tanz, 
Musiktheater, Darstellendes Spiel oder 
Rhythmik. Über die Einteilung zum 
Ergänzungsunterricht entscheidet die 
Schulleitung im Benehmen mit der 
Fachlehrkraft. Anspruch auf Aufnah-
me in ein bestimmtes Ergänzungsfach 
oder Einrichtung eines Ergänzungs-
fachs besteht nicht.

3.5  Förderklasse / Studienvorberei-
tende Ausbildung

1.  Die Musikschule bietet besonders 
interessierten und begabten Schü-
lerinnen / Schülern eine vertiefte 
Musikbildung. Darüber hinaus 
bereitet sie durch eine studienvor-
bereitendende Ausbildung auf die 
Aufnahmeprüfung an einer Ausbil-
dungsstätte für Musikberufe vor.

2.  Die Pflichtbelegung in der studien-
vorbereitenden Ausbildung umfasst 
mindestens vier Wochenstunden 
mit folgender Fächerkombination:

 a)  Vokal-/Instrumentalunterricht: 
Zwei Unterrichtseinheiten (ge-
samt 90 Minuten) Einzelunter-
richt im Haupt- und Nebenfach

 b) Ensemblefach
 c)  Gehörbildung/Musiklehre/Musik-

theorie
3.  Interessenten können nur nach 

bestandener Leistungsprüfung (D2 
nach FLP-Prüfungsordnung) in die 
Förderklasse / studienvorbereitende 
Ausbildung aufgenommen werden. 
Über die Aufnahme entscheidet die 
Schulleitung.

4.  Über den Ausschluss aus der 
Förderklasse / studienvorbereiten-
den Ausbildung entscheidet die 
Schulleitung nach Anhörung der 
Fachlehrkräfte und der Erziehungs-
berechtigten bzw. Betroffenen.

3.6 Kooperationen
Die Musikschule kooperiert mit 
Partnern in der Kommunalen Bil-
dungslandschaft, insbesondere mit 
Kindertagesstätten und allgemein 
bildenden Schulen sowie mit weite-
ren Kooperationspartnern wie z. B. 
Musikvereinen, Kirchengemeinden, 
Ausbildungsstätten oder Berufsor-
chestern. Kooperationen gründen sich 
auf vertragliche Vereinbarungen mit 
den Bildungspartnern.
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3.7 Projekte und Veranstaltungen
Projekte, z. B. Kurse, Workshops oder 
Exkursionen, sind weitere musikpäd-
agogische Angebote der Musikschule. 
Veranstaltungen gehören einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Vorbe-
reitungen zum pädagogischen Auftrag 
und zum individuellen Erscheinungs-
bild der Musikschule. 

4. Schuljahr
Das Schuljahr beginnt am 1. Sep-
tember und endet am 31. August 
des darauffolgenden Jahres. Die 
Feriendauer und die unterrichtsfreien 
Feiertage richten sich nach den für 
die allgemein bildenden Schulen 
geltenden Bestimmungen.

5. Anmeldung/Aufnahme
Anmeldungen sind schriftlich an die 
Musikschule zu richten (Formblatt). 
Anmeldungen werden erst durch die 
Bestätigung der Musikschule rechts-
wirksam. Eine Aufnahme nach Beginn 
des Schuljahres ist nur möglich, wenn 
die Voraussetzungen seitens der Mu-
sikschule gegeben sind. Ein Anspruch 
auf Aufnahme besteht nicht.

6. Probezeit
Die Probezeit dauert bei den Grund-
fächern (Nr. 3.1.) drei Monate und bei 
den Instrumental- und Vokalfächern 
(Nr. 3.2.) sechs Monate. 

7.  Abmeldung / Beendigung des 
Nutzungsverhältnisses

1.  Abmeldungen sind grundsätzlich 
nur zum Schuljahresende möglich. 
Sie müssen der Musikschule 
spätestens zum 31. Mai schriftlich 
zugehen.

2.  Zum Ende der Probezeit (Nr. 6) 
kann ohne Angabe von Gründen 
eine Abmeldung erfolgen. Sie muss 
der Musikschule unter Einhaltung 
einer Frist von 14 Tagen schriftlich 
zugehen.

3.  Im Übrigen kann die Schülerin / der 
Schüler während des Schuljahres 
nur aus wichtigem Grund (z.B. 
Wegzug, nachweislich schwerwie-
gende Erkrankung) das Nutzungs-
verhältnis schriftlich gegenüber der 
Musikschule beenden.

4.  Die Musikschule kann aus 
zwingenden Gründen oder bei Ver-
stößen gegen diese Schulordnung 
nach Rücksprache mit der Schülerin 
/ dem Schüler bzw. den gesetzli-
chen Vertretern das Nutzungsver-
hältnis unterbrechen oder vorzeitig 
beenden.

8. Verhinderung / Vertretung
(1)  Kann die Schülerin / der Schüler 

den Unterricht ausnahmsweise 

nicht wahrnehmen, muss die 
Musikschule darüber möglichst 
frühzeitig verständigt werden. 
Dieser Unterricht geht in den 
Verfügungsbereich der Musikschule 
zurück und muss nicht nachgege-
ben werden.

(2)  Die Musikschule ist berechtigt, für 
erkrankte Lehrkräfte Vertretungen 
zu bestellen und ausgefallene 
Unterrichtsstunden nachzugeben. 
Ein Anspruch darauf besteht nicht.

9.  Leistungen der Schülerin / des 
Schülers

Die Musikschule setzt voraus, dass 
sich jede Schülerin / jeder Schüler 
durch Mitarbeit im Unterricht und zu 
Hause um Fortschritte bemüht. Dabei 
sind die Leistungen der Schülerin / 
des Schülers auf der Grundlage der 
Lehrpläne des Verbandes deutscher 
Musikschulen angemessen zu beur-
teilen. Die Schülerin / der Schüler hat 
einmal pro Schuljahr seine Leistungen 
im Klassenvorspiel nachzuweisen. 

10. Unterrichtsstätten
Der Unterricht findet ausschließlich in 
den von der Musikschule zugewiese-
nen Räumen statt.

11. Aufsicht
Eine Aufsicht besteht nur während 
der vereinbarten Unterrichtszeit. Sie 
beginnt und endet im Unterrichts-
raum.

12. Datenschutz
Die Musikschule erhebt nur Daten, 
die sie für die ordnungsgemäße 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, 
eine Nutzung oder Weitergabe erfolgt 
zu diesem Zweck nur innerhalb der 
Stadtverwaltung.

13. Bild- und Tonaufzeichnungen
Die Musikschule ist berechtigt, im 
Unterricht und in ihren übrigen Ver-
anstaltungen Bild- und Tonaufzeich-
nungen herzustellen und für ihren 
Eigenbedarf sowie ihre Selbstdarstel-
lung zu verwenden. Eine Vergütungs-
verpflichtung besteht nicht. Dies gilt 
auch für Bild und Tonaufzeichnungen 
der Medien (Presse, Rundfunk u. a.).

14.  Veranstaltungen / Öffentliche 
Auftritte

Die Teilnahme an den von der 
Musikschule angesetzten Vorspielen, 
Konzerten und weiteren Veranstal-
tungen einschließlich der hierfür 
erforderlichen Vorbereitungen sind 
Bestandteil des Unterrichts. Die Teil-
nahme kann durch die Schulleitung 
oder den Fachlehrer in zumutbarem 
Umfang gefordert werden. Von 

öffentlichen Auftritten der Schülerin-
nen und Schüler sowie Meldungen zu 
Wettbewerben und Prüfungen in den 
an der Musikschule belegten Fächern 
muss die Fachlehrkraft vorher in 
Kenntnis gesetzt werden.

15.  Instrumente / Noten / Unter-
richtsmaterialien

1.  Grundsätzlich soll die Schülerin / 
der Schüler bei Beginn des Instru-
mentalunterrichts ein geeignetes 
Instrument besitzen. Im Rahmen 
der Bestände der Musikschule 
können Instrumente gegen Gebühr 
genutzt werden. Die Nutzungsbe-
dingungen für überlassene Instru-
mente sind in einer Nutzungsord-
nung festgelegt, die Bestandteil der 
Satzung ist (Anlage 2). 

2.  Noten oder andere für den 
Unterricht benötigte Materialien 
sind in zumutbarem Umfang von 
der Schülerin / dem Schüler auf 
Empfehlung der Fachlehrkraft 
anzuschaffen.

16. Ausbildungsbuch
Für jede Schülerin / jeden Schüler 
wird ein Ausbildungsbuch geführt. 
Am Ende des Schuljahres wird der 
Schülerin / dem Schüler die Teilnahme 
und der derzeitige Ausbildungsstand 
bestätigt. Die für das Ausbildungs-
buch zu entrichtende Gebühr ist der 
Gebührensatzung zu entnehmen.

17. Gesundheitsbestimmungen 
Beim Auftreten ansteckender 
Krankheiten sind die allgemeinen Ge-
sundheitsbestimmungen für Schulen 
anzuwenden 

18. Unfallversicherung
Die Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule sind gegen Unfall 
versichert.

Nutzungsordnung für überlassene 
Musikschulinstrumente
(Anlage 2 zur Satzung für die Städti-
sche Musikschule Bamberg)

§ 1 Überlassung
Mit Vermerk auf dem Anmelde-
formular können Schülerinnen 
und Schüler der Musikschule eine 
gebührenpflichtige Überlassung von 
Musikschulinstrumenten, in denen 
sie Unterricht erhalten, beantragen. 
Die Überlassung erfolgt mit Zuteilung 
eines Instruments im Rahmen des 
jeweiligen Instrumentenbestandes 
durch die Musikschule. Ein Anspruch 
auf Überlassung von Musikinstru-
menten besteht nicht. Überlassung an 
Dritte ist ausgeschlossen.

§ 2 Übergabe
Instrumente werden von der Mu-
sikschule in einwandfreiem Zustand 
übergeben. Eventuelle Schäden wer-
den bei Übergabe in einem Protokoll 
schriftlich festgehalten. 

§ 3 Behandlung des Instruments
(1)  Die Schülerin/den Schüler 

verpflichtet sich, das Instrument 
pfleglich zu behandeln. Pflegetipps 
der Fachlehrer sind unbedingt zu 
beachten. 

(2)  Kosten für Pflege und Zubehör 
(Blätter, Saiten, Kinnhalter, Schul-
terstützen etc.) gehen zu Lasten 
der Schülerin/des Schülers. Repa-
raturen können grundsätzlich nur 
durch die Musikschule veranlasst 
werden.

§ 4 Nutzungsdauer / Rückgabe
(1)  Die Nutzungsdauer ist auf ein 

Schuljahr begrenzt. Die Dauer 
kann in besonderen Fällen auf 
Antrag verlängert werden. Das 
Nutzungsverhältnis kann zum Ende 
eines Monats beendet werden. Die 
Nutzungsdauer endet spätestens 
zum Austritt aus der Musikschule.

(2)  Instrumente sind zum Ende der 
Nutzungsdauer zurückzugeben. 
Die Rückgabe erfolgt über die 
zuständige Instrumental-Lehrkraft 
an die Musikschule. 

(3)  Eventuelle Schäden werden bei 
Rückgabe in einem Protokoll 
schriftlich festgehalten.

(4)  Wird das Instrument nach Ende 
der Nutzungsdauer nicht in 
einwandfreiem Zustand zurück-
gegeben, ist die Schülerin/der 
Schüler bzw. sind die gesetzlichen 
Vertreter unter entsprechender 
Anwendung des § 546 und § 546a 
BGB verpflichtet, entsprechend 
der Dauer des Pflichtenverstoßes 
eine Entschädigung in Höhe der 
monatlichen Nutzungsgebühr 
zu zahlen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens ist nicht 
ausgeschlossen.

§ 5 Beschädigungen / Verlust
Beschädigung und Verlust sind 
unverzüglich gegenüber der Musik-
schule anzuzeigen. Für diesen Fall ist 
Schadensersatz unter entsprechender 
Anwendung der Haftungsregelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
leisten. Dies gilt auch für eine Über-
lassung an Dritte.

Bamberg, 05.04.2019
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund 
Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des 
Kommunalabgabengesetz (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-
1-I), das zuletzt durch Gesetz vom 
26. Juni 2018 (GVBl. S. 449) geändert 
worden ist, folgende Satzung:

Inhaltsübersicht
§ 1 Gebühren
§ 2 Gebührenpflicht
§ 3  Beendigung des  

Unterrichtsverhältnisses
§ 4  Gebührenermäßigungen / Zuschlä-

ge
§ 5 Gebührenerstattung
§ 6 Gebührenbefreiung
§ 7 Stundung und Niederschlagung
§ 8 In-Kraft-Treten
Anlage - Musikschulgebührentabelle

§ 1 Gebühren
(1)  Die Städtische Musikschule Bamberg 

erhebt Jahresgebühren für die Teil-
nahme am Unterricht nach der als 
Anlage beigefügten Gebührenta-
belle. Ein Anspruch auf Aufnahme 
in den Unterricht besteht nicht.

(2)  Für die zeitlich begrenzte Überlas-
sung und Benutzung von Musik-
instrumenten in Verbindung mit 
dem Unterricht werden ebenfalls 
entsprechend Gebühren nach der 
Gebührentabelle erhoben.

(3)  Die Höhe der Jahresgebühren 
ergibt sich aus der beigefügten 
Gebührentabelle, die in der jeweils 
geltenden Fassung Bestandteil 
dieser Satzung ist. 

(4)  Zu Workshops, Kursen und 
anderen Projekten können auch 
Teilnehmerentgelte außerhalb 
dieser Satzung erhoben werden, 
die anhand der zu erwartenden 
Kosten und Zuschüsse von der 
Schulleitung berechnet werden.

§ 2 Gebührenpflicht / Fälligkeiten
(1)  Gebührenschuldner ist der Schüler 

der Musikschule bzw. sein gesetzli-
cher Vertreter. 

(2)  Die Gebührenpflicht entsteht mit 
Zuteilung zum Unterricht, bei Mu-
sikschulinstrumenten mit der Über-
lassung, im Übrigen mit Erbringung 
der Verwaltungsleistung.

(3)  Sofern nichts Abweichendes 
festgesetzt ist, entstehen die Ge-
bühren mit Beginn des jeweiligen 
Schuljahres und sind nach der 
beigefügten Gebührentabelle wie 
folgt fällig:

 a)  für Nr. 1 und Nr. 3 für je sechs 
Monate zum 1. November und 

zum 1. April bzw. 
 b)  für Nr. 2 Instrumental- und 

Vokalfächer und Nr. 4 a) Klavier-
zuschlag 
-  für das erste Quartal (Sep-

tember mit November) zum 1. 
November, 

     -  anschließend (ab 1. Dezember) 
jeweils zum 1. des Monats, für 
den sie zu leisten sind, 

 c)  für Nr. 4 b) – d) für je sechs 
Monate zum 01. Februar und 01. 
Juni.

 d)  für Nr. 5 zum Ende des Monats, 
in dem die Verwaltungsleistung 
erbracht wurde.

  Bei nicht rechtzeitiger Zahlung 
können Mahn- und Säumniszu-
schläge nach Maßgabe der gelten-
den Vorschriften erhoben werden

(4)  Verringert sich beim Gruppenun-
terricht die Teilnehmerzahl, so ist 
bis zum Ende des Schuljahres wei-
terhin nur die Gebühr zu zahlen, 
die sich aus der ursprünglichen 
Teilnehmerzahl ergibt.

§ 3  Beendigung des  
Nutzungsverhältnisses

(1)  Bei Abmeldung einer Schülerin 
/ eines Schülers nach Nr. 7, 1-3 
der Schulordnung, werden die 
Gebühren nur bis zum Ende des 
jeweiligen Quartals berechnet, für 
das die Beendigung erfolgte. 

(2)  Bei einer Beendigung nach Nr. 7, 
4 der Schulordnung, werden dem 
ausgeschlossenen Benutzer Gebüh-
ren bis zum Ende des Schuljahres 
berechnet, soweit innerhalb dieser 
Zeit kein Ersatz für den ausschei-
denden Schüler gefunden wird.

(3)  Die Gebührenpflicht für Musik-
schulinstrumente endet zum Ende 
des Monats, in dem die Rückgabe 
erfolgte.

§ 4  Gebührenermäßigungen / 
Zuschläge

(1)  Für Bürger der Stadt Bamberg wird 
auf die Jahresgebühr für die Teil-
nahme am Unterricht ein Abschlag 
in Höhe von 20% gewährt. 

(2)  Geschwisterermäßigung: Für 
Geschwister ohne eigenes Ein-
kommen, die gleichzeitig an der 
Musikschule gebührenpflichtigen 
Unterricht erhalten, werden auf die 
Jahresgebühr für die Teilnahme am 
Unterricht folgende Ermäßigungen 
gewährt:

 a) für das zweite Kind 20% 
 b) für das dritte Kind 40% 
 c) für weitere Kinder 60% 
  Die Festsetzung der Ermäßigung 

erfolgt absteigend nach dem 
Lebensalter der Geschwisterkinder 
und bezieht sich nur auf 1. Grund-
fächer sowie 2. Instrumental- und 
Vokalfächer.

(3)  Mehrfächerermäßigung: Schülerin-
nen und Schüler, die noch weitere 
Fächer belegen, erhalten auf die 
kostengünstigeren Unterrichtsge-
bühren eine Ermäßigung von 20%. 
Belegt das dritte Kind oder weitere 
Kinder mehrere Fächer, wird für 
das kostengünstigste Fach die 
Geschwisterermäßigung und auf 
alle weiteren Fächer die Mehrfä-
cherermäßigung gewährt.

(4)  Sozialermäßigung: Gebührener-
mäßigung aus sozialen Gründen 
wird auf die nach Abzug der 
Geschwister- bzw. Mehrfä-
cherermäßigung verbleibenden 
Gebühren auf schriftlichen Antrag 
(Formblatt) gewährt, allerdings nur 
soweit, wie der Antragsteller das 
Vorliegen der Voraussetzungen für 
die Gebührenermäßigung nachge-
wiesen hat. 

  Der Antrag soll bis 1. Oktober des 
Schuljahres, für das die Ermäßi-
gung beantragt wird, eingereicht 
und jedes Jahr neu gestellt wer-
den. Bei einer Antragstellung nach 
dieser Frist wird Sozialermäßigung 
ab dem Folgemonat der Antrag-
stellung gewährt. 

  Die Sozialermäßigung wird in der 
nachfolgend genannten Höhe 
gewährt, wenn das Familiennetto-
einkommen den Vergleichsbetrag, 
das ist die Summe der jeweils gel-
tenden doppelten Regelsätze nach 
SGB II/XII zuzüglich der (einfachen) 
Kosten für Unterkunft (Miete, 
Mietnebenkosten) einschließlich 
Heizung, nicht übersteigt.

  Das Familiennettoeinkommen im 
Sinne dieser Satzung ist die Summe 
aller monatlichen Bruttoeinkünfte 
der Familie, insbesondere Lohn, 
Gehalt, Einkünfte aus selbststän-
diger Tätigkeit, Renten, Tren-
nungsgeld, Unterhalt, Kindergeld, 
Leistungen nach dem BAföG, 
Wohngeld/Lastenzuschuss, Sozial-
leistungen, unter Abzug 

 1.  der Pflichtbeiträge zur Sozial-
versicherung einschließlich der 
Beiträge zur Arbeitsförderung,

 2.  der unmittelbar auf die Einkünf-
te zu entrichtenden Steuern, je-
doch ohne Abzug von sonstigen 
Steuern, sonstigen Versiche-
rungsbeiträgen und sonstigen 
(notwendigen) Ausgaben.

  Die Gebühren werden bei einem 

Familiennettoeinkommen 
 -  bis 100 % des Vergleichsbetrages        

um 25 % 
 -  bis 75 % des Vergleichsbetrages        

um 50 % 
 -  bis 60 % des Vergleichsbetrages        

um 75% 
     -  bis 50% des Vergleichsbetrages        

um 90% 
  ermäßigt. In besonderen Härte-

fällen können die Gebühren ganz 
erlassen werden. Sozialermäßi-
gung muss jedes Schuljahr neu 
beantragt werden.

  Zugrunde zu legen sind die Ein-
kommensverhältnisse der letzten 
3 Monate vor Antragstellung. Bei 
Selbstständigen genügt insoweit 
der Nachweis der Vorjahresein-
künfte.

(5)  Studenten bis 25 Jahre erhalten 
unter Vorlage einer aktuell gültigen 
Studienbescheinigung eine Ermä-
ßigung von 10% auf die fälligen 
Unterrichtsgebühren. Die Studien-
bescheinigung ist unaufgefordert 
jedes Semester neu vorzulegen.

(6)  Eine Doppelermäßigung ist, außer 
bei der Sozialermäßigung, ausge-
schlossen.

(7)  Im Fach Klavier wird unabhängig 
von der Unterrichtsform pro Schul-
jahr und Schülerin/Schüler ein Zu-
schlag lt. Nr. 4 a) Gebührentabelle 
fällig, auf den keine Ermäßigungen 
gewährt werden.

(8)  Von Erwachsenen über 25 Jahre 
(Stichtag: 1. Januar des betref-
fenden Schuljahres) wird auf 
Gebühren für Instrumental- und 
Vokalunterricht (Nr. 2 Gebührenta-
belle) ein Zuschlag in Höhe von 30 
% erhoben.

§ 5 Gebührenerstattung
(1)  Bis zu drei Unterrichtseinheiten pro 

Schuljahr, die durch Krankheit oder 
unvermeidliche Verhinderung der 
Lehrkraft ersatzlos ausfallen, sind 
gebührenpflichtig. Gebühren für 
darüber hinaus ausgefallene Unter-
richtsstunden werden am Ende des 
Schuljahres auf schriftlichen Antrag 
zurückerstattet.

(2)  Kann eine Schülerin / ein Schüler 
wegen Krankheit / Rehabilitati-
onsmaßnahmen oder Schüleraus-
tausch drei Monate oder länger 
nicht am Unterricht teilnehmen, so 
wird für diesen Zeitraum auf Antrag 
die Gebühr erlassen.

§ 6 Gebührenbefreiung
(1)  Die Gebühr für Instrumental- oder 

Vokalunterricht schließt die Gebühr 

Bekanntmachung Gebührensatzung für die Städtische Musikschule Bamberg
(Musikschulgebührensatzung) vom 5. April 2019
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für die Belegung eines oder mehre-
rer Ensemble- oder Ergänzungsfä-
cher als weitere Unterrichtseinheit 
mit ein.

(2)  Die Schüler sind nach Aufnahme in 
die Förderklasse (Studienvorberei-
tende Ausbildung) zusätzlich von 
den Unterrichtsgebühren für die 
zweite instrumentale oder vokale 

Unterrichtsstunde im Nebenfach 
befreit. 

§ 7  Stundung und Niederschlagung 
der Gebühren

Stundung und Niederschlagung von 
Gebühren richten sich nach den 
internen Regelungen für das Finanz-
wesen der Stadt Bamberg und den 

gesetzlichen Bestimmungen.

§ 8 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 1. September 
2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die für 
die Städtische Musikschule Bamberg 
vom 6. April 2017 (Rathaus Journal 
– Amtsblatt der Stadt Bamberg vom 
5.5.2017 Nr. 10) außer Kraft.

Musikschulgebührentabelle
(Anlage zur Gebührensatzung der 
Städtischen Musikschule Bamberg – 
siehe unten)

Bamberg, 05.04.2019
STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Unterrichtsform Unterrichtszeit
Gebühr Gebühr Einheimische
pro Jahr r pro Monat r pro Jahr r pro Monat r

1. Grundfächer

Eltern-Kind-Gruppen, Elementare Musikpraxis (Gruppen ab 6 Personen) 45 Min. 327,00 27,25 261,60 21,80
2. Instrumental- und Vokalfächer
Gruppenunterricht ab 6 Schüler/innen 45 Min. 327,00 27,25 261,60 21,80

Gruppenunterricht 4 und 5 Schüler/innen
45 Min. 477,00 39,75 381,60 31,80
60 Min. 636,00 53,00 508,80 42,40

Gruppenunterricht 3 Schüler/innen
45 Min. 555,00 46,25 444,00 37,00
60 Min. 742,80 61,90 594,00 49,50

Gruppenunterricht 2 Schüler/innen 45 Min. 726,00 60,50 580,80 48,40

Einzelunterricht 
30 Min. 925,20 77,10 740,40 61,70
45 Min. 1.333,20 111,10 1.066,80 88,90

Förderklasse (Einzelunterricht in Haupt- und Nebenfach gesamt 90 Min., Theorie und Ensemble) 1.333,20 111,10 1.066,80 88,90

Instrumentalunterricht nach der Suzuki-Methode (1./2. Jahr) 20 Min. Einzel- und 45 Min. 
Gruppenunterricht 765,00 63,75 612,00 51,00

Instrumentalunterricht nach der Suzuki-Methode (3./4. Jahr) 30 Min. Einzel- und 45 Min. 
Gruppenunterricht 1.074,00 89,50 859,20 71,60

3. Ensembles und Ergänzungsfächer (z. B. Kammermusik, Spielkreise, Bands, Orchester, Chöre, theoretische Fächer)
Bei Belegung eines Instrumental- oder Vokalfachs frei Je nach Fach verschieden 172,80 14,40 138,00 11,50
4. Benutzungsgebühren
a) Klavierzuschlag (s. § 4, 7) 46,56 3,88 46,56 3,88
b) Musikschulinstrumente Wert bis        r 256,00 – 8,40 – 8,40
c) Musikschulinstrumente Wert bis        r  512,00 – 11,90 – 11,90
d) Musikschulinstrumente Wert über     r  512,00 – 15,50 – 15,50
5. Sonstige Gebühren
Ausbildungsbuch einmalig 1,80
Bescheinigung der Verwaltung 5,00
Freiwillige Leistungsprüfung Junior 1 / Junior 2 je 5,00
Freiwillige Leistungsprüfung D1 / D2 je 25,00

Sie haben nach den Vorschriften 
des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
die Möglichkeit, gegen einzelne regel-
mäßig durchzuführende Datenüber-
mittlungen der Meldebehörde zu 
widersprechen. Dieser Widerspruch 
gilt jeweils bis zum Widerruf.

a)  Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr

  Damit das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bun-
deswehr über den freiwilligen 
Wehrdienst informieren kann, 
übermitteln die Meldebehörden 
jedes Jahr den Familiennamen, 
Vornamen und die aktuelle 
Adresse von Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr 18 Jahre alt werden. 

Dieser Auskunft können Sie gemäß 
§ 36 Abs. 2 BMG i.V.m. § 58 c 
Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen.

b)  Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft, der nicht die mel-
depflichtige Person angehört, 
sondern Familienangehörige 
der meldepflichtigen Person 
angehören

  Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 42 Abs. 1 i.V.m. § 42  
Abs. 3 BMG widersprechen.

c)  Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen 
und Abstimmungen

  Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs.1 i.V.m. § 50  
Abs. 5 BMG widersprechen.

d)  Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse und 
Rundfunk

  Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs. 2 i.V.m. § 50  
Abs. 5 BMG widersprechen.

e)  Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Daten an Adress-
buchverlage

  Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs. 3 i.V.m. § 50  
Abs. 5 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungs-
sperren können Sie durch persönli-
ches Erscheinen unter Vorlage Ihres 
Ausweisdokumentes bei 
 Stadt Bamberg – Einwohneramt 
 Maximiliansplatz 3
 96047 Bamberg

 Öffnungszeiten:
 Montag bis Freitag von  
 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und zusätzlich am Montag von  
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

oder in der
 Infothek im Rathaus Maxplatz,
 Erdgeschoss
 Maximiliansplatz 3  
 96047 Bamberg
 Öffnungszeiten:
 Montag bis Donnerstag von  
 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Freitag von 08.00 Uhr  
 bis 14.00 Uhr

vornehmen.

Bamberg, den 22.03.2019
Stadt Bamberg
Einwohnermeldeamt

Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren 
nach dem Bundesmeldegesetz 

➔
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Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1-1-l) in der zuletzt 
geänderten Fassung und des § 142 
Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der zuletzt geänderten Fassung 
hat der Stadtrat der Stadt Bamberg 
am 27.03.2019 folgende Satzung 
beschlossen:

SATZUNG

zur Änderung der Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „AG“ – „Sand“
§ 1  Erweiterung des  

Sanierungsgebietes
Die Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes 

„AG“ – „Sand“ gemäß Beschluss des 
Stadtrates vom 28.06.2006, veröf-
fentlicht im Mitteilungsblatt (Rathaus 
Journal) der Stadt Bamberg Nr. 15 vom 
14.07.2006 wird wie folgt ergänzt:
Die in § 1 Festlegung des Sanierungs-
gebietes aufgeführten Flurnummern 
werden ergänzt um die Flurnummer 
2774 der Gemarkung Bamberg. Der als 

Anlage beigefügte Lageplan des Stadt-
planungsamtes vom 15.01.2019 wird 
Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 
1 BauGB mit dem Tage der Veröf-
fentlichung im Rathaus Journal 
(Mitteilungsblatt) der Stadt Bamberg 
in Kraft.

Hinweise:
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlichen Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bamberg unter 
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 05.04.2019
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Erweiterung des Sanierungsgebietes „AG“ – „Sand“  
um das Anwesen Untere Sandstraße 30 

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung erlässt die Stadt Bamberg 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
(1)  Der als Anlage beigefügte Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt ab im Verwaltungshaus-
halt

 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 247.279.500 €
 und im Vermögenshaushalt  
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 102.718.500 €.

(2)  Der als Anlage beigefügte Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2019 des „Entsorgungs- und Bau-
betriebes der Stadt Bamberg“ wird 
hiermit festgesetzt; er schließt ab 
im Erfolgsplan

 in den Erträgen mit 36.295.000 €
 und in den 
 Aufwendungen mit 36.268.000 €
 und im Vermögensplan  
 in den Einnahmen   
 und Ausgaben mit 28.253.000 €.

(3)  Der als Anlage beigefügte Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2019 des Sondervermögens der 
Stadt Bamberg „Klinikum Bam-
berg“ wird hiermit festgesetzt; er 
schließt ab im Erfolgsplan

 in den Erträgen mit 2.152.400 €
 und in den  
 Aufwendungen mit 2.452.800 €
 und im Vermögensplan  
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 300.400 €.

§ 2
(1)  Der Gesamtbetrag der Kreditauf-

nahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen 

wird auf 29.009.000 € festgesetzt. 
Davon entfallen

 a)  auf den Kernhaushalt  
2.710.000 € und

 b)  auf den Bereich Konversion 
26.299.000 €.

(2)  Der Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen für Investitionen des 
Wirtschaftsplanes (Vermögensplan) 
des „Entsorgungs- und Baubetrie-
bes der Stadt Bamberg“ wird auf 
14.193.000 € festgesetzt.

(3)  Kreditaufnahmen im Wirtschafts-
plan (Vermögensplan) des Son-
dervermögens der Stadt Bamberg 
„Klinikum Bamberg“ werden nicht 
festgesetzt. 

§ 3
(1)  Der Gesamtbetrag der Verpflich-

tungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf  
52.640.000 € festgesetzt.  

Davon entfallen
 a)  auf den Kernhaushalt 

34.077.000 € und
 b)  auf den Bereich Konversion 

18.563.000 €.

(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen im Vermö-
gensplan des „Entsorgungs- und 
Baubetriebes der Stadt Bamberg“ 
wird auf 15.727.000 € festgesetzt.

(3)  Verpflichtungsermächtigungen 
im Vermögensplan des Sonder-
vermögens der Stadt Bamberg 
„Klinikum Bamberg“ werden nicht 
festgesetzt. 

§ 4
(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 41.200.000 € 
festgesetzt.

Bekanntmachung Haushaltssatzung der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2019
und öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung

➔
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Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1-1-l) in der zuletzt ge-
änderten Fassung und des § 162 Abs. 
1 und 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der zuletzt geänderten Fassung 
hat der Stadtrat der Stadt Bamberg 
am 27.03.2019 folgende Satzung 
beschlossen:

SATZUNG

über die Aufhebung der förmlichen 
Festlegung des Sanierungsgebietes 
„N“ – „Altes Krankenhaus“

§ 1  Begrenzung des aufzuhebenden 
Sanierungsgebietes

Das aufzuhebende Sanierungsgebiet 
ergibt sich aus der Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „Altes Krankenhaus“ vom 
21.12.1983.

Flr. Nr. 2774
Flr. Nr. 2777/2
Flr. Nr. 2775
Flr. Nr. 2781
Flr. Nr. 2775 / 2 (Teilfläche)
Flr. Nr. 3273 / 2 (Teilfläche)
Flr. Nr. 2776
Flr. Nr. 3273/5
Flr. Nr. 2777
Flr. Nr. 3273 / 6
Flr. Nr. 2777/1

Die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes „N“ mit der Bezeich-
nung „Altes Krankenhaus“ wird 
hiermit aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 
2 BauGB mit dem Tage der Veröf-

fentlichung im Rathaus Journal 
(Mitteilungsblatt) der Stadt Bamberg 
in Kraft.

Mit Inkrafttreten der Satzung wird 
die vom Stadtrat am 21.12.1983 
beschlossene und von der Regierung 
von Oberfranken mit Schreiben vom 
09.07.1984, Nr. 420-5211/3-2/83 ge-
nehmigte Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebiets „N“ 
– „Altes Krankenhaus“, veröffentlicht 

im Mitteilungsblatt (heute Rathaus 
Journal) der Stadt Bamberg Nr. 18 
vom 31.08.1984 gegenstandslos.

Hinweise:
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtlichen Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bamberg unter 
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 05.04.2019
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes  
„N“ – „Altes Krankenhaus“ 

                          Grenze des Geltungsbereiches der Satzung

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Wirtschafts-
plan des „Entsorgungs- und 
Baubetriebes der Stadt Bamberg“ 
wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 
1. Januar 2019 in Kraft.

Bamberg, 26.03.2019
STADT  BAMBERG

gez.
Andreas Starke
Oberbürgermeister

2.  Rechtsaufsichtliche  
Genehmigung

Die nach Art. 67 Abs. 4, 71 Abs. 2, 88 
Abs. 5, 110 Satz 2 und 117 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung erforderlichen Ge-
nehmigungen zu den Festsetzungen 
im § 2 Abs. 1 und 2 sowie im § 3 Abs. 
1 und 2 der vorstehenden Haushalts-
satzung sind von der Regierung von 
Oberfranken, Bayreuth, als Rechts-
aufsichtsbehörde am 13.03.2019, 
ROF-SG12-1512-11-2-6 unter folgenden 
Auflagen (für den Haushalt der Stadt 
Bamberg) erteilt worden:
1.  Die Konsolidierungsmaßnahmen 

im Verwaltungshaushalt sind mit 
Nachdruck fortzusetzen.

2.  Das bereits vorgelegte Haushalts-
konsolidierungskonzept ist bis auf 
Weiteres fortzusetzen.

3.  Zusätzliche freiwillige Leistungen 
dürfen nicht veranschlagt werden.

4.  Mehreinnahmen und Minderaus-
gaben, die sich beim Haus-
haltsvollzug ergeben, sind zur 
Verminderung des Kreditbedarfs, 
zur Stärkung der allgemeinen 
Rücklage oder zur erhöhten 
Tilgung zu verwenden.

3. Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 

gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung öffentlich bekanntgemacht.

4.  Öffentliche Auflage  
des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht-
nahme vom 15.04.2019 mit 23.04.2019 
im Rathaus am Maxplatz, Zimmer 
Nr. 203, innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich auf.

Bamberg, 26.03.2019
STADT  BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
des Art. 23 Satz 1 der Gemeinde-
ordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
zuletzt geändert durch § 10 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2009 (GVBl. S.400). 
folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung für die Verleihung des 
Kulturpreises der Stadt Bamberg 
(Kulturpreis-Satzung) vom 29. Oktober 
2018 (Rathaus Journal – Amtsblatt der 
Stadt Bamberg – vom 09.11.2018 Nr. 
18) wird wie folgt geändert:

 
§ 2 (Höhe des Preisgeldes) erhält 
folgende Fassung:

Der Kulturpreis ist mit 7.500 € (i.W. 
Siebentausendfünfhundert Euro) 
dotiert. 

§ 2
Diese Satzung tritt am 1. April 2019  
in Kraft

Bamberg, 29.03.2019
STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung für die Verleihung des  
Kulturpreises der Stadt Bamberg (Kulturpreis-Satzung) vom 29. März 2019

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

Stadt Bamberg, 
Immobilienmanagement, 
Michelsberg 10 
96049 Bamberg  
vertreten durch FB 6A/Zentrale 
Beschaffungs- und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg 

Generalsanierung Dreifachsporthalle  
der Graf-Stauffenberg-Schulen

Nichtoffenes Verfahren nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb

6A-232-046/19 
Elektroinstallation

Eingang Teilnahmeanträge: 07.05.2019 – 11.00 Uhr

LVs (nur in elektronischer Form) sind anzufordern unter 
dem Link

http://www.deutsche-evregabe.de/dashboards/dash-
board_off/5f509ee3-0a01-4874-ab62-05a82fead317

Eingang der Teilnahmeanträge nur in digitaler Form 
über die Vergabeplattform „aufträge.bayern.de“

Papierangebote werden nicht gewertet.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Erstmaßnahmen baulicher Brandschutz  
an der Kunigundenschule

AZ: 6A-232-014/19 
Metallbauarbeiten Türen nach DIN 18390 
- Demontage Türen (3) 
- Montage 2 St. Außentüren 
- Montage 2 St. Stahltüren T30RS Innen 
- Montage 2 St. F30 Fenster Innen 
EI 30 Stahl-Glas-Treppenhaus Abtrennung mit 2 flg. RS-Türe 
Submission: 08.05.2019 – 11.00 Uhr

AZ: 6A-232-016/19 
Trockenbauarbeiten nach DIN 18340 
Putz- und Stuckarbeiten nach DIN 18350 
Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen nach DIN 18363 
Submission: 08.05.2019 – 13.30 Uhr

AZ: 6A-232-017/19 
Elektroarbeiten nach DIN 18390 
- BMA als Hausalarmanlage mit ca. 40 automatischen Meldern, 
   40 Sirenen und 20 Handmeldern 
- Inkl. Leitungen und Installation 
Submission: 08.05.2019 – 14.00 Uhr

Ausführung: 29.07.2019 – 08.09.2019

Leistungsverzeichnisse nur in elektronischer Form sind 
anzufordern über die Vergabeplattform „aufträge.
bayern.de“:

Den Link zur jeweiligen Ausschreibung erhalten Sie 
über die Vergabestelle  
(vergabestelle@stadt.bamberg.de)

Die Unterlagen werden ab 16.04.2019 zur Verfügung 
gestellt.

Die Abgabe der Leistungsverzeichnisse ist kostenfrei.

Eingang der Angebote nur in Papierform bei der 
Vergabestelle oder in digitaler Form über die 
Vergabeplattform

Stadt Bamberg  
FB 6A/Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
Zimmer 206 
96049 Bamberg

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung  
für die  Rupprechtschule Bamberg

Ort: Neuerbstraße 5, 96052 Bamberg

Termin Ortsbesichtigung: 11.04.2019, 14.00 Uhr

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot gemäß 
Bewertungsmatrix.

Der Vertrag tritt am 01.07.2019 in Kraft. Er endet am 30.06.2020. 
Eine jährliche Verlängerung ist möglich.

Die Teilnahme am Ortstermin ist verpflichtend.  
Nachtermine finden nicht statt.

Die Reinigungsleistungen werden nicht getrennt vergeben.

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form 
können über die Vergabeplattform www.auftraege.
bayern.de mit nachfolgendem Link heruntergeladen 
werden.

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dash-
board_off/5873e772-5195-4353-a7dd-f27407c6d31e

Abgabefrist bis 25.04.2019, 11.00 Uhr

Bindefrist bis 30.06.2019

Eingang Angebote in Papierform beim FB 6A/Zentrale 
Beschaffungs- und Vergabestelle oder in digitaler Form 
über die Vergabeplattform.
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Geburten
Beurkundungenvom21.03.2019mit03.04.2019

·  Ella Mahmoud 
Eltern: Yatar Damla Kara Ahmed und  
Mohamad Mahmoud, Bamberg, Gaustadter Hauptstr. 50

·  Ella Anna Eichhorn 
Eltern: Sabrina Brigitte Schmuck und  
Heinrich Eichhorn, Bamberg, Altenburger Str. 32

·  Elia Paul Lechner 
Eltern: Tiina Elina Lechner geb. Pulkkinen und  
Dominik Matthias Michael Peter Lechner, Bamberg, Greiffenbergstr. 71

BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

FB 6A/Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

im Auftrag des Immobilien-
managements der  
Stadt Bamberg 

Neubau Feuerwehrgerätehaus LG 5 in Gaustadt,  
Heinrich-Semlinger-Straße

Öffentliche Ausschreibungen nach VOB/A

AZ: 6A-233-028/19 
Baumeisterarbeiten 
Ausführung: 11.06.2019 – 20.09.2019 
Submission: 29.04.2019 – 13.00 Uhr

AZ: 6A-233-029/19 
Holzbauarbeiten 
Ausführung: 17.06.2019 – 07.02.2020 
Submission: 29.04.2019 – 13.30 Uhr

AZ: 6A-233-030/19 
Dachdeckungs- /Dachabdichtungsarbeiten 
Ausführung: 07.10.2019 – 29.11.2019 
Submission: 29.04.2019 – 14.00 Uhr

AZ: 6A-233-031/19 
Fensterbauarbeiten 
Ausführung: 17.06.2019 – 31.10.2019 
Submission: 29.04.2019 – 14.30 Uhr

AZ: 6A-233-032/19 
Metallbauarbeiten- Türen, Tore 
Ausführung: 07.10.2019 – 30.10.2019 
Submission: 30.04.2019 – 13.00 Uhr

AZ: 6A-233-033/19 
Heizungstechnik 
Ausführung: 21.10.2019 – 31.03.2020 
Submission: 30.04.2019 – 13.30 Uhr

AZ: 6A-233-034/19 
Äußerer Blitzschutz 
Ausführung: 08.07.2019 – 29.11.2019 
Submission: 30.04.2019 – 14.00 Uhr

AZ: 6A-233-035/19 
Elektroinstallationsarbeiten 
Ausführung: 14.10.2019 – 31.03.2020 
Submission: 30.04.2019 – 14.30 Uhr

AZ: 6A-233-036/19 
Sanitärtechnik 
Ausführung: 14.10.2019 – 31.03.2020 
Submission: 02.05.2019 – 13.00 Uhr

AZ: 6A-233-037/19 
Lüftungstechnik 
Ausführung: 14.10.2019 – 31.03.2020 
Submission: 02.05.2019 – 13.30 Uhr

Die Abgabe der Leistungsverzeichnisse ist kostenfrei.

Leistungsverzeichnisse nur in elektronischer Form sind 
anzufordern über den Link:

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/2a0256cc5-324d-4f95-8b2e-f1d0e02eaae8

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/9b048156-bcbf-4ce2-9991-40b669a2aa0a

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/0000d112-fd56-41dd-a573-cb0d46caf28f

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/37c74dde-89a0-4c4a-9c72-ad20fffc97b7

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/aa8dff55-1893-4e68-005a-6693eb3f6bf8

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/3b9d5c24-bca7-45cb-b620-3637e54af3c2

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/f4907e3a-9cec-4de7-b99b-385fa54890ad

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/debbc6d4-1e53-420f-bb77-4176ede7bbda

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/0d4d198a-9c8b-4f62-ad6a-47bfa1b26569

http://www.deutsche-evergabe/dashboards/dash-
board_off/ecf7e4ad-128c-4fe4-8908-84e4b38d708a

Eingang der Angebote in Papierform bei der 
Vergabestelle oder in digitaler Form über die 
Vergabeplattform
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FAMILIENNACHRICHTEN & JUBILÄEN

· Helga Sofie Hofmann geb. Hinkelmann, Bamberg, Schlüsselbergerstraße 17

· Günter Herbert Schweiger geb. Epple, Bamberg, Ernst-Zinner-Str. 13

· Waltraud Magdalena Kostial geb. Hoff, Bamberg, Eichendorffstr. 49

· Winfried Malte Höppner, Bamberg, Hegelstr. 30

· Wolfgang Josef Kuropka, Bamberg, Am Luitpoldhain 40

· Anne Erika Grübert, Bamberg, Graf-Stauffenberg-Platz 5

· Gertrud Walburga Matschl geb. Vogler, Bamberg, Kopernikusstr. 7

· Gertrud Wiesner geb. Springeth, Bamberg, Salierstr. 15

· Egon Franz Hechtfischer, Bamberg, Pfarrfeldstr. 5

· Lorenz Herbert Neubauer, Bamberg, Adam-Krafft-Str. 7 d

· Wolfgang Heinrich Behl, Bamberg, Artur-Landgraf-Str. 68 a

· Johann Josef Richter, Bamberg, Jakobsberg 4

Sterbefälle
Beurkundungenvom21.03.2019mit03.04.2019

Eheschließungen
vom21.03.2019mit03.04.2019

·  Alberina Selimi, Bamberg, Zollnerstr. 112 und 
Arber Dobruna, Bamberg Zollnerstr. 112

An zei ge

Seit 65 Jahren verheiratet sind Ghenea Freidina und 
Grigorii Freidin. Zur Eisernen Hochzeit überbrachte 
Bürgermeister Dr. Christian Lange die herzlichsten 
Glückwünsche der Stadt Bamberg. Grigorii Freidin 
wurde 1928 in Romni in der Ukraine, seine Frau 1932 
in Borisov in Weißrussland geboren. Kennengelernt 
haben sie sich beim Tanz in Weißrussland, wo Grigorii 
Freidin als Leutnant stationiert war. Geheiratet wurde 
am 6. April 1954 in Borisov. Das Ehepaar hat zwei 
Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel. Nach 25 Jahren 
in der Armee war Grigorii Freidin 25 Jahre als 
Stellvertretender Direktor in einer Fabrik in 
Moldawien beschäftigt. Im Dezember 1999 kam das 
Ehepaar nach Deutschland. Grigorii Freidin ist noch 
rüstig und tanzt gerne.  

Am 27. März feierte Wilhelm Offermanns seinen 95. 
Geburtstag. Der Jubilar wurde 1924 in Freialdenho-
ven, Kreis Jülich, geboren. Als Kriegsgefangener kam 
er im 1945 nach Bamberg. Seine Frau Elisabeth lernte 
er im Hauptsmoorwald beim Holzsammeln kennen, 
beide heirateten am 23. Dezember 1946 in Bamberg. 
1960 konnte sich das Ehepaar über die Geburt einer 
Tochter freuen. 1971 zog die Familie in die Pfalz, um 
neun Jahre später nach Bamberg zurückzukehren. 
Seit 2016 ist Herr Offermanns verwitwet. Bis ins hohe 
Alter spielte er gerne Tennis, wanderte und besuchte 
Heckenwirtschaften. Die Glückwünsche der Stadt 
Bamberg überbrachte Bürgermeister Wolfgang 
Metzner im RKB Seniorenwohnen am Bruderwald, 
wo Herr Offermanns sich von einem Oberschenkel-
halsbruch erholt.
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STADTGALERIE  BAMBERG – VILLA  DESSAUER
www.museum.bamberg.de Hainstraße 4a

96047 Bamberg
Do-So u. feiertags 12-18 Uhr 

M U S E E N  D E R  S TA D T  B A M B E R G

6.4. – 2.6.2019
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